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Seidelstraße 39 
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"DER LICHTBLICK" erscheint 
in der Regel einmal monat
lich . Der Bezug ist ko
stenfrei. Bestellungen sind 
an die Redaktion zu rich
ten . 

"DER LICHTBLICK" wird aus
schließlich von Strafge
fangenen erstellt. Eine 
Zensur findet nicht statt. 

Einem Teil dieser Aus
gabe haben wir Zahlkarten 
beigelegt - zur Erleichte
rung für unsere zahlungs
bzw. s pendenfreudigen Le
ser . 

Die Rückseite des Ein
lieferungsscheines ist mit 
einer Spendenquittung ver
sehen, die in Verbindung 
mit dem' Poststempel als 
gültiger Beleg beim Fi
nanzamt vorgelegt werden 
kann. Die Spenden an den 
"LICHTBLICK" sind als ge
meinnützig anerkannt. 
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Ec.hte..o En.ga.ge.men.t ..i..n Sa.c.he.n Re..ooz..i..a.i...i...o..i..e.Jtu.ng Jtüc.k.t ..i..n 
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Vo.U.zu.g I w..i..e. g e..o e.tzlic.h voltg e..o c.hiL..i..e.be.n!) , bai.d k.e...i..ne. 
me.h!t .t>Un W-tltd, .6onde.Jtn .o..i..c.h a1..6 e...i..nde.u.:t..i..g 6ai..6c.he. Un.
te.IL.tM.6 u.ng h e.Jta.u..olvt..i..-6 .ta..W..6 ..i..e.Jte.n w..i..Jtd. 
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e..o doc.h .<.mme.Jth..i..n e...i..n All.gu.me.nt., m..i..t dem man ltau..o..i..e.Jte.n 
gehen k.a.nn - und a.u.c.h w..i..ll.d. 

W..i..IL .o..i..nd a.u.6 aile..o ge.ßaßt u..nd .o.te.Uen h..i..vr. nu.Jt out: 
"We.Jt Kl!...i..tik., e.gal. duJtc.h we..tc.he. M..i..t.td, ve.Jtb..i..e.t.e.t, .otat.t 
.o-<.c.h m{;t ..i..hlt a.u..o e...i..nande.Jtzu..o e.t.ze.n, de.Jt k.ann ge.tlto.ot. a1..6 
T ote.ngltä.beJt de.molvta..t..i..-6c.he.n VeJtha.Ue.n.o be.ze...i..c.hne.t we.Jt
de.n; den kiimme.Jtn au.c.h 'Gue.tze.-.sau..~.tJtä.ge.11 rU.c.h.t v..i..e.t." 

I hiLe. Re.dak.-üon.og eme...i..Mc.ha.St 

I de.Jt Uc.h.tbUc.l?. I 
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-red-
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EINE BITTE AN DIE EXTERNEN LESER : 

Das Briefamt der JVA Tegel bittet 
alle Angehörigen und mit Insassen der 
JVA Tegel im Briefwechsel stehenden 
externen Leser darum, bei Schreiben 
an Insassen grundsätzlich zur nor
malen Anschrift auch die Angabe der 
Teilanstalt, in der der je\veilige In
sasse inhaftiert ist, zu vermerken! 

-red-

3 

LICK 
AUFLAGE 4800 

AUSGABE ~55 

Soweit nicht anders angegeben : Repro
duktionen des Inhalts - ganz oder 
tei hveise - nur mit schriftlicher 
Erlaubnis der Redaktion. -red-

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

INHALT: 
Lieber Leser 

Leserforum 

Kultur 

Wir suchen Paten 
Dankeschön an "ZITTY" 

Fernsehen - .. . nah besehen 

Peinlich 

StGB § 57a Abs. I Nr. 2 

Tief-Schläge 

2 

4 

6 

7 

8 

II 

12 

14 

Karlheinz A. Barwasser 15 

Der Ton macht die Musik 16 

Pressespiegel 20 

Der Leser : Pro - Contra 22 

F.D.P. Presseerklärung 23 

... aus dem Paragraphen-Dschungel 27 

Noch 'n Brief 28 

Haftkostenbeiträge 28 

Die I.V. informiert 

Kunterbunt 

Psychotherapie - Manipulation? 

Die Resozialisierung der 
Sozialarbeit 

Buchtips 

29 

30 

33 

35 

39 

'DER LICHTBLICK' 



LESER - FORUM 

Auf dieser Seite haben unsere Leser das Wort, Ihre 
wünsche, Anregungen und Forderungen, ihre Kritik und 
ihr Urteil oüssen sich nicht unbedingt mit der Heinung 
der Redaktion decken . 

Die Redaktion behält sich vor , Beiträge zu kürzen. 
Anonyme Briefe haben keine Chance. 

Hallo, Team! 

Möge 1983 alles in Er
füllung gehen was Ihr Euch 
so wünscht . 

Ich habe nur einen 
Wunsch: "Raus hier!" 

Acht Tage vor Weihnach 
ten hat man mich nun nach 
Tegel in meine "Luxuszel 
le" verlegt . Allgemeine 
Meinung: "Jetzt ist er da, 
der Paradegefangene I" Das 
Geld ist zwar knapp und 
man hat wenig Platz, aber 
"Schwerverbrecher" (Ihr 
habt mein Urteil gelesen) 
gehören hinter Gitter . 
Kostenaufwand : Die Meinun
gen schwanken zwischen DM 
15 . 000. - und DM 50.000.-, 
außerdem wurde aus 2 Zel
len, eine gemacht ; aller
dings ohne den anstalts
üblichen Lautsprecher und 
ohne Steckdosen. 

Als ich noch in Hoabit 
war und sich der dortige 
Teilanstaltsleiter sot-1ie 
die Ärzteschaft für meine 
Haftverschonung bei den 
"Bayern" stark machten, 
kam von dort das Echo: Ich 
solle ein 3. Gnadengesuch 
stellen - das war im Sep
tember. Kurz danach wurde 
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hier in Tegel mit dem Zel
lenumbau begonnen. Damit 
war ich dann endgültig 
"geliefert" und hätte mir 
das 3. Gnadengesuch sparen 
können. Denn daß hier auf 
Kosten meiner Gesundheit 
ein Exempel statuiert 
wird, ist mir klar, und 
nachdem das Unmögliche 
möglich gemacht worden war 
und eine (relativ) behin
dertengerechte Zelle ge
schaffen wurde, mußte na
türlich auch jemand hin
ein. Daß es damit nicht 
getan ist, 
niemanden. 

interessiert 

Meine Nachteile gegen 
über Mitgefangenen (ge
predigt wird von der Ver
waltung: "Gleiches Recht 
für Alle") : 

1. Ich bin Erstbestrafter, 
Endstrafe 12 . 01. 1984, also 
unter 2 Jahre; auch möchte 
ich arbeiten. Mein Antrag 
auf Unterbringung in eine 
Freigängeranstalt wurde 
in Moabit mit der Begrün
dung abgelehnt : Man könnte 
nicht noch so eine Zelle 
bauen, die Räumlichkeiten 
seien nicht entsprechend. 
Nicht genug, daß ich meine 
Sch . .. - Behinderung habe, 
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ich muß hier auch noch 
dafür büßen . 

2. Ich kann hier im Hause 
nicht an kulturellen, 
sportlichen bzw. kirchli
chen Veranstaltungen teil
nehmen; es sei denn unter 
lebensgefährlichen Trep
pentransporten. Nur unter 
äußersten Schwierigkeiten 
komme ich in den Fernseh
raum; Fernsehfilme, die 
länger dauern, kann ich 
nicht ansehen, da ich mich 
zwischendurch hinlegen 
muß. Ein Schreiben im De
zember an die Anstalts
leitung wegen einer Fern
sehgenehmigung und einer 
Steckdose auf der Zelle, 
wurde bis heute igno
riert . Ich werde das nicht 
einfach hinnehmen. 

Ob nun für mich "Bay
ern" oder "Berlin" zu
ständig ist, ist mir egal. 
Ich finde es gelinde aus
gedrückt eine "Schweine
rei", was hier mit mir 
passiert. Allein schon in 
Anbetracht, was ich "ver
brochen" habe. Ich weiß, 
ich bin kein Unschulds
lamm, aber kann man sich 
hier gar nicht mehr an ein 
bißeben Menschlichkeit er
innern? Das Interessante 
ist : Viele , auch maßgeb
liche Leute, wollten bzw. 
wollen mir helfen, aber 
man hört und sieht nichts 
mehr von ihnen. Inzwischen 
hat Herr Rechtsanwalt Rolf 
Bossi meine Sache in Mün 
chen direkt übernommen. 
Das ist meine letzte Hoff
nung. 

Ich wollte Euch nur 
wieder einmal vom Stand 
der Dinge unterrichten, 
vielleicht könnt Ihr es 
als Leserbrief bringen . 

Am Rande : Mein Radio, 
das am 20.12. hier lande
te, ist trotz etlicher 
Vormelder noch nicht in 
meinem Besitz, obwohl ich 
angeführt habe, daß ja 



noch nicht mal 
sprecher auf 
ist. 

ein Laut
der Zelle 

Für Euch und Eure Ar
beit weiterhin alles Gute, 
wünscht Euch 

Karl-Heinz Gerlich, 
JVA Tegel 

*** 
******* 

*** 

Insassenvertreter TA II I /E 
Heinz Ecke 

An die 
LichtlIekredaktion 

ANREGUNG ZUR DISKUSS I ON! 

Betr.: Aufnahmegespräche 
im Hausbereich I 11/E 

Als Insassenvertreter 
im Be r e i c h I I I I E der Te i 1 -
anstalt I I I war ich kürz-
1 ich erstmalig bei einem 
Aufnahmegespräch anwesend. 
Das Aufnahmegespräch wird 
vom Bereichsbeirat durch
geführt, in dem sowohl 
Bedienstete der Anstalt, 
freiwillige Mitarbeiter 
von draußen als auch die 
gesamte Insassenvertre
tung vertreten sind. Dabei 
ist zu sagen, daß der Be
reichsbeirat lediglich 
bei der Entscheidung mit
wirkt, 1 etztl i eh entsche i
den aberdie Vertreter der 
Anstalt über die Aufnahme 
der Bewerber. 

Ich habe mich dabei in 
einem Zwiespalt befunden 
und möchte deshalb dieses 
Aufnahmeverfahren in der 
jetzigen Form in Frage 
stellen: 

t 
1 . Es kann nicht angehen, 
daß Gefangene über Mitge
fangene nach einem kurzen 
Gespräch urteilen. 

2. Wirkliche Probleme der 
Bewerber können aus recht
lichen Gründen vor Mitge
fa ngenen nicht erörtert 
werden. 
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3. Auch die Insassenver
tretung hat Schwierigkei
ten, eventuell anstehende 
Probleme mit dem jeweil I
gen Bewerber offen vor An
staltsbediensteten anzu
sprechen. Dabei wird fast 
jeder Be1·1erber befün-Jor
tet. 

4. Die Sitzung ist also 
eine Farce, die wirkliche 
Debatte findet unter den 
Bediensteten später statt. 

5. Die freiwilligen Mit
arbeiter können zwar ihre 
Gruppenarbeit oder Ein
zelbetreuung gut durch
führen; jedoch sind sie 
bei der Beurteilung der 
Bewerber überfordert. 

6. Der Bewerber sieht sieh 
9 bis 10 Personen gegen
über und so 11 etwas über 
sich sagen. Das finde ich 
unzumutbar und verunsi
chernd. 

Heinz Ecke 

*** 
******* 

*** 

Liebe 
Redaktionsgemeinschaft I 

Da ich nach 20 Monaten 
Haftjetzt endlich entlas
sen werde, möchte ich Euch 
endlich einmal meinen Dank 
schreiben, daß Ihr mir im
mer pünktlich den Licht
blick zugeschickt habt. 

Das verbinde ich gleich
ze1t1g mit einem kurzen 
Bericht aus Tornesch - ein 
offener Vollzug -;mit der 
Außenstelle in Berlin
Düppel gleichzusetzen.(?) 

Hier liegen im Schnitt 
37-45 Häftlinge, die im
mer zu viert auf einer 
Stube verteilt sind. Ar
beiten ist Pflicht · und 
man kann es auch aushal
ten. Der Tag beginnt um 
6 . 00 Uhrmitder täglichen 
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Arbeit in einer Pappen
Fabrik, wo Kartons und de
ren Einlagen hergestellt 
werden . 

Bereits um 7. 30 Uhr ist 
s c h o n die erste 
Rauchpause von 10 Minuten. 
Danach wird bis 1/2 I 0 Uhr 
gearbeitet, dannist Früh
stück . Um 11 . 00 Uhr noch 
einmal eine Rauchpause. 

Von 12.30 - 13 .00 Uhr 
ist ~1ittag. 

Dann wird bis I 5.00 Uhr 
tveitergearbeitet. Es ist 
Feierabend und man hat 
Freizeit bis zum nächsten 
Tag. Diese Zeit kann man 
beim Tischtennis, Fernse
hen oder auch anders ver
bringen. 

Um 23.00 Uhr ist Ein
schluß; d.h., da wird der 
Wohntrakt von den übrigen 
Räumen durch eine Gitter
tür getrennt; aber sonst 
kann man sich "frei" bewe
gen. 

ein 
den 

hof
un-

Das war sozusagen 
kleiner Einblick für 
"Lichtblick" und ich 
fe , Ihr könnt Euch ein 
gefähres Bild machen . 

Udo Bergemann 

(Anm.: Lieber Udo, leider 
konnten wir. 

*** 
******* 

*** 

-RED-) 

Se.hlt geelvtte 
Redakiloru,ge.mun6c.ha&t. 

deJt in deJt Veze.mbeJt
AMgabe 82 du Uc.htbUc.kJ., 
aMgedJtuc.k.te Be.M.c.ht deJt 
VA..p.t.- P.oyc.h. Syf.w.i.a Za.telt, 
Seile 30-32, .W.t munelt 
Munung n.a.c.h dell.ma.ßen 
k.ia.lt , daß .i.c.h h.i.eJt unbe
d.i.ngt ma..e. ein d.i.c.k.u Lob 
a.uo~pltec.hen möc.hte, und 
zwa.lt n.i.c.ht gena.nn.telt P ~ y
c.holog.i.n a..U.une, ~ondeltn 
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dem ga.nze.n. Te.gei.Vt P~.>yc.ho
.f.o g e.n.-T e.a.m, da.!.> cUu e.n 
B e.tu:.c.ht "a.U6 g e..tii. ~ teLt" 
haL 

WVtn.Vt Sc.h!Uc.k.Vt 
JVA Te.gel. 

(Anm.: Das Tegeler Psycho
logen-Team - das es als 
solches gar nicht gibt -
hat mit diesem Bericht 
nichts zu tun. Frau Dipl . 
Psych. Sylwia Zaler ist 
für die Serie "Psychothe
rapie -eine Manipulation" 
eigenverantwortlich und 
steht, so unsere Meinung, 
teilweise im Kontrast zu 
der hier gewünschten "of
fiziellen" Tegeler Meinung 
der hier beschäftigten 
Therapeuten und Psycholo-
gen. 

*** 
******* 

*** 

- RED-) 

Fünf Jahre ist nun das 
neue Strafvollzugsgesetz 
in Kraft , das uns als 
längst fällige Reform und 
Alternative, zu der bis 
dahin geltenden Vollzugs
ordnung verkauft wurde. 
I n dem Gesetz ist davon 
die Rede, daß nicht mehr 
der Gedanke ·der Sühne, 
sondern der Gedanke der 
"Resozialisierung" im 
Vollzug im Vordergrund 
stehen soll. Statt Strafe 
werden Worte wie "Betreu
ung" und "Behandlung" ge
braucht. 

Behandelt werden die 
Gefangenen allerdings im
mer noch schlecht, indem 
sie beispiels\.,reise dazu 
verpflichtet sind, Pensum
arbeit für Unternehmerbe
triebe zu leisten, die 
denkbar schlecht bezahlt 
wird. Das "Honorar" hier
für liegt bei ungefähr 
DM 5,- pro Tag bei acht
stündiger Arbeit . Lehne 
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ein Gefangener es ab so 
ausgenutzt zu werden, muß 
er mit einem Hausstrafver
fahren rechnen und man 
unterstellt ihm, daß er 
an der Erreichung seines 
"Vollzugszieles" nicht 
mitarbeitet. Sicherlich 
kann unter solchen Umstän
den keine positive Ein
stellung zur Arbeit er
reicht werden, was aber 
unerläßlich wäre, wenn der 
Gefangene nach seiner Ent
lassung ein ":.eben ohne 
Straftaten in sozialer 
Verantt-rortung" führen 
soll. Das nämlich ist die 
gesetzliche Interpreta
tion des Vollzugszieles. 

Das Rechtsempfinden des 
kleinen Mannes wird also 
nur mit dem ~'lort "Reso
zialisierung" genarrt , 
was sich, wenn man die 
Praxis des heutigen Straf
vollzuges durchleuchtet, 
nach wie vor als simple 
Sühnemaßnahme encpuppt. 

Die Sühne übernimmt der 
Staat, als sei "ER" durch 
eine Straftat geschädigt 
worden, obwohl er doch nur 
die Rolle des Schiedsrich
ters zwischen dem Täter 
und dem Geschädigten haben 
sollte . 

Der Justizapparat tvie -
derum mißbraucht die Rol
le des Staates als Wahrer 
der Ordnung und WiedP.rher
steller des gestörten 
Rechts, indem er es ver
standen hat , aus der Pra
xis des Strafens für sich 
eine Existenzberechtigung 
zu machen. 

Es kommt keine Versöh
nung zwischen dem Täter 
und dem Geschädigten zu
stande; es \"tird nichts 
repariert. Ganz im Gegen
teil: Im Namen des Volkes 
werden die letzten sozi
alen Bindungen zur Gesell
schaft, zu Verwandten und 
Freunden zunichte gemacht . 
Wie absurd ist es, in die-
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sem Zusammenhang 
sozialisierung zu 
chen! 

von Re
spre-

Wird hier nicht eher 
der Rückfall vorprogram
miert? Womit die These be
wiesen \·läre, daß der Ju
stizapparat sich seine 
Existenzberechtigung 
schafft und darüberhinaus 
sogar auf lange Sicht zu 
erbalten sucht . 

Mit freundlichen Grüßen 
Hans-Jürgen Kemmler 
Herl (JVA) 

KULTUR 

FILMVERANSTALTUNGEN FüR 
DIE ZEIT VOM 29.01.83 BIS 
21.05.83 
- "Lohn der Giganten .. 

(29. 01.83) 
11 Kaltel~ Rauch" 
(19.02.83) 

-"Vier im roten Kreis 11
-

(19.03.83) 
"Bei Bullen s i n g e n 
Freunde nicht" 
(16.04.83) 

-
11Time Bandits'' 
(21.05.83) 

DIESE VORFüHRUNGEN FINDEN 
IM KULTURSAAL STATT. 
~NDERUNGEN VORBEHALTEN! 
gez. M a y e r 
Leiter der Soz.-Päd .-Abt. 



C..• :A•• 

Li.ebe 
Tegel~ Mltge6angene, 

cüe auß CÜUV!. Sefte abgedltuc.k
:te Anze-ige. d~ "ZITTY" WM u, 
cüe uM zu den Au..6hä.ngen an de.n 
Sc.hwaJtze.n Blteft~n v~af'llaßte. 

30 Spend~ ha.t:te.n .6ic.ft .6pon:ta.n 
au6 cüe "ZITTY"-Anze-i..ge gemel
det und Abo.6 zUit V~Siigwtg ge.
.6telU. Ob - (und wie. viel)- u 
noc.h zu weU~e.n Spe.nde.n cUe
.6~ M:t kommt, kann von h.<..~ 
du..6 n.<..c.ht guag:t w~'tden. 

Wilt bitten ab~, zUit Zelt von 
weU~en Vo1tmeld~n Ab.6:tand zu 
nehmen, da W-U!. heute ( 26. 12. 82) 
b~e.lt.6 an cüe 50 An.tltä.ge von 
Geßangenen, cüe .6ic.h a..U.e cüe 
II z ITTY" WÜ.M c.h.ten I ww~gelu-
te.t haben. -REV-

Wirsucheil 
Paten 

U.eb~ 
Man6Jted La:ttemann! 

W.<..Jt danken V.<..Jt {)ÜJt cüe. ungelefte.te 
Spendenakti.on bezii.gUc.h d~ Fltu
Abo.6 6iilt I nha.ßtieltte. Ge.~ta.de im Ge-
6ängn-<...6 .6ind In.6o1tma.tionen .6eh!t, 
.6eM w.<..c.W.g; j edoc.h könne.n u .6ic.h 
cüe. we.nig.6:ten Qina.nue.U lwten, 
ug e.ne. Mu1tung e.n - dUitc.h I nnoltma.tio n 
- zu bilden. Va.nke! 

Ein ganz buondell.elt Vank abVL i6:t 
von h.<..~ au..6 an cüe. Spend~ ge.ltic.h
:te.t, cüe t/to:tz d~ vJ.i.JLt-6 c.haß:tUc.hen 
M.w~e., Altbed:.6lo.6i.gkw wtd ~.>tu
genden Ko~:ten aun a..U.en Gebieten, 
Ih!t H~z ö66ne.te.n und 6iilt cUe "Buh
männeJt" deJt Gue..U.oc.ha6:t - die In
ha1tieltten - in cüe TMc.he glt.<..66en . 

Ge.Jtade Welt nM:t keine Lobby hat, und 
dM bU.66:t auß UM zu, weiß .6olc.he. 
Gu:te.n e.M:t ltic.hüg zu 1.> c.hä:tzen. 

-REV-

ob am Kiosk oder im Handverkauf: Genau 2065" Verkaufsstellen bieten ZITTY 
zum Verkauf an. Damit ist sichergestellt, daß ZITIY auch im letzten Winkel 
erworben werden kann. Und doch gibt es eine Gruppe von Mitmenschen, dener 
der Erwerb von ZITIY nicht ohne weiteres möglich ist: die Gefangenen in den 
Berliner Haftanstalten. 
Zwar besteht dort die Möglichkeit des Bezuges durch ein Abonnement, die 
Finanzierung eines Abos ist aber für die Insassen nur in den seltensten Fällen 
möglich. 0 ie Nachfrage nach Lesestoff aus den Haftanstalten, insbesondere 
nach ZITIY, ist groß und eine Befriedigung der Nachfrage besonders wichtig, 
bietet doch das lesen von Zeitschriften eine der wenigen Möglichkeiten, die 
Kommunikation mit der ,,Außenwelt" aufrecht zu erhalten. 
Obwohl wir durch Freiabos und die 14tägliche Lieferung von 300 kostenlosen 
Exemplaren in die Haftanstalten einen Teil der Nachfrage abdecken können, 
erreichen uns immer mehr Anfragen seitens der Insassen nach kostenloser 
Überlassung von ZITTY. 
Das veranlaßt uns zu der Bitte an Euch: Helft uns helfen I 
Übernehmt Patenschaftsabos ! 
Für diese Aktion bieten wir einen Sonderpreis: 
für ein Jahresabo 59 Mark, für ein Halbjahresabo 30 Mark. 
Oie Namen der interessierten Insassen werden inzwischen vom Leiter des 
Sozialpädagogischen 0 ienstes notiert, so daß wir Patenschaftsabos unverzüg· 
lieh weiterleiten können. 
Wenn Ihr Euch für die Obernahme eines Patenschaftsabos entscheidet, schickt 
b1tte untenstehenden Kupon ausgefüllt an uns zurück. 
Vermerkt bitte auf dem Oberweisungsformular .. Knastabo". 
Für Eure Entscheidung, einen Gefangenen zu unterstützen, danke ich 
Euch herzlich 

Euer 
Manfred Lattemann 
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wer von den Inhaftier
ten der JVA-Tegel das sel
tene Glück hat - manchmal 
nach monatelangen Kämpfen, 
Diskussionen, Fürsprache 
und dergleichen mehr - ei
ne Fernsehgenehmigung zu 
erhalten, also unter die 
Sonderregelung des § 69 
StVollzG, Abs. 2fällt, der 
ahnt noch nicht, was jetzt 
erst alles auf ihn zu
kommt. 

Den Fernseher kaufen, 
bringen lassen, anschal
ten und sehen, wäre eine 
Sache, nämlich die normal
ste. Wer aber so denkt und 
auch danach handelt, hat 
in Tegel die Rechnung oh
ne den Wirt gemacht. Ge
nauer gesagt: ohne die Si
cherheitsgruppe. 

Wie die Erfahrung 
lehrt, bekommen Gruppie
rungen dieser Art mit der 
Zeit eine un'angenehme Ei
gendynamik, die dazu 
führt, aus simplen, unk.om
plizierten Vorgängen, rei
ne Staatsakte werden zu 
lassen, die dann wiederum 
nur Mitglieder besagter 
Gruppierungen zu lösen in 
der Lage sind. Auch das 
Hinwegsetzen über beste
hende Verfügungen, indem 
man eigene Vorstellungen 
zum 'Gesetz' erhebt, ge
hört zu dieser eigenarti
gen "Eigendynamik" einer 
derartig mit Macht verse
henden Gruppe. 

Daß sich der Verwal
tungs-Wasserkopf unserer 
Gesellschaft auch ohne 
Bürger "verwalten" und be-
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schäftigen kann, ihn also 
gar nicht mehr braucht, 
war schon in 'seligen' 
Schulzeiten Unterrichts
stoff und sorgte für die 
richtige Einstellung. Un
sere JVA-Tegel bedeutet 
in diesem Verwaltungs-Was
serkopf jedoch nur eine 
winzige Zelle, die aber 
ihrerseits wieder Wuche
rungen hervorbrachte. Sie 
sind scheinbar unkontrol
liert, was wiederum be
rechtigt, sie im medizini
schen Jargon als "Krebs
Zel len" zu bezeichnen. 

Dieses nicht kontrol
lierbare "Krebs-Geschwür" 
stellt sich uns als Si
cherheitsgruppe dar, das 
nicht nur den Gefangenen 
langsam aber sicher die 
Luft abdrückt. 

Wer also die Fernsehge
nehmigung hat und sich vor 
de1.· Bestellung des Appara
tes nach den Bestimmungen 
zur Einbringunq desselben 
erkundigt, wird auf die 
Verfügung 9/1981 verwie
sen. 

Konkretes geht im Bezug 
auf die Ausstattung der 
Fernseher daraus aller
dings nicht hervor. 

Erst der von den wenig
sten gekannte 2. Nachtrag 
zu dieser Verfügung - er 
wurde für die Gefangenen 
nie veröffentlicht - gibt 
nähere Auskunft . Dort 
heißt es: 

2 . 1 -Genehmigte Fernseh
geräte dürfen zur Gewähr
leistung einer angemesse-
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nen Kontrollmöglichkeit 
nur über eine Bilddiago
nale von bis zu 36cm ver
fügen, sie müssen darüber 
hinaus für den Batterie
betrieb vom Werk aus vor
gesehen sein. 

Zur Beachtung: Diese 
Verfügung nebst Nachtrag 
wird erst 1986 außer Kraft 
gesetzt. Neue Verfügungen 
über die Beschaffenheit 
einzubringender Fernseher 
liegen - so auch unsere 
Nachforschung -nicht vor. 
Jedenfalls nicht zur Zeit. 

Gemäß der Eigendynamik, 
ihren Gesetzen und zumin
dest auf dem Gebiet der 
"Fernseher - Abwehr" (wie 
kann der Gesetzgeber nur 
diese Möglichkeit den Ge-
fangenen eröffnen I), wurde 
man kriminalistisch tätig 
und griff sogar zum Mittel 
der "Haarspalterei "; wahr
scheinlich, um sich und 
allen anderen die eigene 
Nott-1endigkeit zu beweisen . 



TEGEL - INTERN 

-JAWOHL! JAWOHL! JAWOHL!- zu ärgern) ging bis jetzt sind sie verboten (!) 
und zweitens kann man 
ihre Kabel auch "in" 
den Fernseher hinein
leiten . 

JAWOHL! JAWOHL!- keiner dagegen an, wurden 

-. 

- JAWOHL! 

JAWOHL!
JMlOHL!
JAWOHL!
JAWOHL! -

-JAWOHL! JAWOHL! JAWOHL! -

Nicht per Verfügung, 
sondern inoffiziell durch 
Flüsterpropaganda kann man 
erfahren: 

1) Statt 36 cm diagonal, 
dürfen es nur noch gan
ze 31 cm sein . 

2) Die Batterien müssen in 
einem sogenannten "Com
partment" innerhalb des 
Apparates unterge
bracht sein . 

3) Bestimmte Apparate, die 
allerdings nur den Ein
geweihten bekannt sind, 
dürfen gar nicht in die 
Anstalt . 

Nur deshalb konnte es 
mehreren Gefangenen in 
letzter Zeit passier en, 
daß die nach der offiziel
len Verfügung gekauften 
Fernseher als finanzieller 
Verlust "abgebucht" werden 
'durften' . 

Aus Furcht vor eventu
ellen Repressalien ( "spe
zielle" Filzaktionen, "Si
cherheitsüberprüfung" von 
bereits genehmigten Gerä
ten und ander en Kleinig
keiten um den Betreffenden 

die finanziellen Verluste 
selber getragen und nicht 
denjenigen aufgebürdet, 
die sie tragen sollten: 
der Sicherungsgruppe. 

Leider ist es bereits 
so weit gekommen , daß 
auch Beamte - bis in die 
Verwaltungsspitzen hoch -
sich nicht mehr getrauen, 
gegen die einsamen Be
schlüsse dieser Gruppie
rung anzugehen und sie zu 
ermahnen: "doch die Kirche 
im Dorf zu lassen" . 

Wir stellen hier fest: 

1) Ob 31 cm diagonal oder 
36 cm, macht doch wohl 
keinen Unterschied . 

2) Ob die Batterien im 
Apparat oder außerhalb 
sind, ist ganz klar 
"egal" und kann nur mit 
"Haarspalterei" be
zeichnet werden . Auch 
die Argumente bezüglich 
der "Naß-Batterien" 
ziehen nicht. Erstens 

(!) Apropos: Naß- Batte
rien . Sie sind hier 
verboten wegen der Säu
rekonzentration von 30 
- 36 % (niemand will 
und kommt an die paar 
Tropfen Säure heran) . 
"Könnte", so sagt man, 
"zum Angriff auf einen 
Beamten benutzt ~I

den ." 
"Lächerlich", sagen 
wir . Da gibt es ganz 
andere Möglichkeiten, 
die man nicht erst an 
den Haaren herbeiziehen 
muß . Wir 
dem genug 

haben außer
Werkstätten 

hier, in denen man ein
fach alles besorgen 
kann , wenn man will. 
So übrigens auch Säure . 

3) Selbst die Sicherbei ts
gruppe mußte auf Befra
gen zugeben, "daß es 
keinen 31 cm- Fernseher 
im Handel gibt, der den 

11 T NWE I Sill I Nt-vEISIII I :r.~EISIHI N~vEISIH INvvEISI 

Um eine korrekte und soforcige Verbin
dunq der hereinkommenden Telefongesprä
che zu qawilhrleistcn , werden die ~itge
fanqencn in der JVA Tegel hiermit qebc
tcn, Eolqende Punkte genauestens zu be
.:1Chtcn und ihren Angehörigen draußen mit
zuteilen : 

- AC\!Gl\BE DER TE~~ELER .JU~L\1ER 

- ANGAßE DES l3ETR . !fl\USES 

- A:JG/\ßE DER STATIO!'J 

- A~GAßE DES ZUST . SOZIALARBEITERS 

Nur war .:111 diese Punkte beachte~ kann 
d.:1mit rechnen, im Ernstfalle, d .h. bei 
wichtigem Anlaß, auch ans Telefon geru
fen zu \vcrdcm . 

Auch der falsche Eindruck, nämlich daß 
die Dame in der Telefonzentrale unwillig 
bei der Vermittlung der Telefonate vor
geht, könnte damit vermieden werden . 

I H I "J~vE I SI H I Niv EIS I H I :JW EIS I H I N~v EIS I HINWEIS 
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Voraussetzungen 
spricht . " 

ent-

Nanu? Will man auf die
se ett-1as "eigenartige" 
Art und r•leise die Bestim
mungen des Strafvollzugs
gesetzes umgehen? Sollen 
die Gefangenen, die das 
Pech haben auf einer 
"stromlosen" Station zu 
liegen, hier noch zusätz
lich bestraft werden? 

Wer die strengen Si
cherheitsbestimmungen der 

UHuAA Moabit kennt, der 
wird sich vielleicht wun
dern zu hören, daß die 
hier neuerdings abgewiese
nen Geräte den Moabiter 
Vorschriften entsprechen 
und dort anstandslos an 
die Gefangenen ausgehän
digt werden. Auch hier 
entsprechen sie den "offi
ziellen" Vorschriften, 
aber ... 

Wir fordern deshalb: 

Einhai tung der gültigen 
Fernseh-Verfügung 9/1981! 
Veröffentlichung dieser 
offiziellen Verordnung! 
Schluß mit der Geheimnis
krämerei der Verantwortli
chen bezüglich der Fernse
her! 

Nur wer die Bestimmun
gen kennt, ka.nn sich auch 
daran halten; kann sein 
Recht notfalls einklagen 
- was des öfteren ja hier 
leider notwendig ist . 

Die Aufgabe der Abtei
lung "Sicherheit" ist es, 
die eingebrachten Appara
te auf "versteckte Sachen" 
zu kontrollieren. Nicht, 
sich "haarspaltend" der 
philosophischen Frage hin
zugeben, ob die Batterien 
nun "im" Apparat oder "au
ßerhalb" zu sein haben . 

Würde man sich dagegen 
mehr um die elementarsten 
Dinge bezüglich der wirk
lichen Sicherheitsfragen 

FEBRUAR ' 83 

TEGEL - INTERN 

kümmern, wäre der Rausch
gifthandel wohl schon un
ter Kontrolle und die Ge
fangenen hätten mehr Frei
heit und eine echte Chan-
ce zur 
da das 

Resozialisierung, 
übertriebene Si-

cherheitsdenken, das zur 
Zeit den Behandlungsvoll
zug unmöglich macht, nicht 
mehr den 1 . und 2. Rang 
- vor allem anderen - ein
nehmen würde. 

Wenn man die unter dem 
Sammelbegriff "Sicherheit" 
gemeinten Dinge genauso 
rührig verfolgen würde, 
wie z. B. die Neueinrich
tung des "Extra-Hauses" 
für sich selbst, die Son
derausstattung der Dienst
kleidung (hier : Overalls) 
mit dem großen, bunten 
Berliner Bären, sowie die 
Sorge um die schnellst
mögliche Beförderung, in
dem man schlaue, aber 
sinnlose Einfälle produ
ziert; wenn man sich also 
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auf den Kern konzentriert 
und die Belanglosigkeiten 
außeracht ließe, wäre al
len wohler : dem normalen 
Beamten wie auch dem ordi
nären Knacki. 

Zur Zeit können wir der 
Sicherheitsgruppe nur ein 
weiteres Emblem für die 
Rücken ihrer hübschen 
Overalls anbieten . Je nach 
Dauer der Zugehörigkeit 
oder dem rührigen Erfinden 
neuer, nie dagewesener Si
cherheitsrisiken, könnte 
dieses Emblem farbig als 
auch größenmäßig variiert, 
dem Einzelnen in einer 
entsprechenden Zeremonie 
verliehen werden. "Lieb' 
Vaterland, magst ruhig 
sein", wäre als Back
ground die richtige Hymne. 

~vofür der Pfau Sinnbild 
ist, wird hoffentlich 
nicht zu neuerlichen 
"Haarspaltereien" Anlaß 
geben. -war-



Die Zeitungen berichte
ten es vor kurzem; für uns 
Inhaftierte ist es ein al
ter Hut . Manchmal klappt 
es mit den Entlassungen 
nicht so , wie es sollte . 

Es handelte sich nicht 
nur um einen Ausnahmefall 
als man lesen mußte, daß 
mal wieder ein Inhaftier
ter bei der Entlassung 
"ü bersehen" respektive 
ganz einfach "vergessen" 
wurde . 

Ein Versehen, wie man 
hären mu3; scheinbar für 
die Betroffenen unaus
weichlich und für die Ver
antwortlichen nicht ein
mal peinlich. 

Peinlich würde es erst 
werden , wen~ ma~ hören 
müßte : "Fehler sind do8h 
menschlich . Da wir sehr 
menschlich sind , machen 
vrir halt viele Fehler . " 

Aber soweit läßt man 
es wohlweislich nicht kom
men . Denn jeder weiß , daß 
Computer menschlicher sind 
als es die Justizverwal
tung jemals sein könnte . 
Juristen haben eben eine 
eigene - abstrakte - Lo
gik, die jedem Normalbür
ger unverständlich er
scheinen muß . 

So wurde uns vor ein 
paar Tagen eine neue va
riante des Vollzug-Wirr
warrs auf den Tisch des 
Hauses - sprich : RedaK
tionstisch - geliefert, 
die eigentlich nicht mal 
erstaunte, sondern nur Ge
lächter hervorrief und 
unter "Ferner liefen ... " 
abgeheftet wurde . 

INFORMATION 

Doch nicht nur wir wo 1-
len lachen, sondern da wir 
in erster Linie auf unse
re Leser bedacht sind , 
bringen wir zur Erheite
rung aller den bewußten 
Vorgang . 

STAATSAWNALT BEI 
DEM LANDGERICHT BERLIN 

- 1 Kap Ks 36/76 

Herrn 

Turmstraße 91 
13. Dez. 1982 

Hein M ü h 1 e n b r u c h 

Sehr geehrter Herr Mühlenbruch! 

In Ihrer Strafsache sind Sie aufgrund eines Berech
nungsfehlers versehentlich 10 -zehn- Tage zu früh aus 
dem Strafvollzug entlassen worden. 

Um Ihnen die nachträgliche RestverbüBung dieser 10 
Tage zu ersparen, beabsichtige ich, bei·dem zuständi
gen Gericht eine bedingte Reststrafaussetzung zur Be
währung zu beantragen . Hierfür ist jedoch Ihre Einwil
ligung erforderlich, die Sie ggf . binnen 2 Wochen nach 
Zustellung dieses Schreibens zum obigen Aktenzeichen 
nach hier übersenden wollen . 

Hochachtungsvoll 
du Vignau 
Staatsanwalt 

ltJas sagt man 
Ein , zwei oder 
Jahre Bewährung 
10 Tage? 

nun dazu? 
gar drei 
für diese 

Wie schön ist es doch 
dagegen in EngJand gere
gelt, wo bei einem derar
~igen Versehen - egal wie 
hoch die Reststrafe ist -
Entlassung noch Entlas
sung. heißt und auch bedeu
tet; der "begünstigte'' Ge
fangene also nicht mehr in 
den Knast muß oder etwas 
auf Bewährung erhält , das 
eindeutig ein Verschulden 
der Behörde ist . 
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Den ganzen Trouble der 
Bewährung kennend, können 
wir dem Gefangenen nur ra
ten: "Ruhe Dich 10 Tage 
aus . Geh ' in den Knast . " 

Für "lumpige" 10 Tage 
auch nur 6 Monate unter 
der Kuratel des Staates 
zu stehen, ist einfach zu 
viel . Von einer länge~en 

Bewährungszeit ganz zu 
schweigen . Oie 10 Tage 
stehen in keinem Verhält
nis zur voraussichtlicheP 
Bewährungszeit . 

Fazit : Nicht 
Amtsschimmel ist 
wiehern . 

nur der 
hier am 

-war-
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ENTNOMMEN AUS "STRAFVERTEIDIGER", HEFT 11, 1982 

+ StGB § 57a Abs. 1 Nr. 2 (Aussetzung der Rcsrsrrafe nach 
1 5 Jahren bei lebensbmger Fretheirssrrafe) 

Bei mit lebenslanger Freiheitsstrafe geahndeten Tötungs
delikten steht der Versagungsgrund der besonderen 
Schuldschwere einer Strafaussetzung zur Bewährung nur 
dann entgegen, wenn die Schuld des Verurteilten bei 
einer Gesamtbewertung aller tatbezogenen Umstände 
vom Durchschnitt der gewöhnlich vorkommenden, mit 
lebenslanger Freiheitsstrafe geahndeten Verbrechen des 
Mordes und des Todschlags im besonders schweren Fall in 
e inem Maße nach oben abweicht, daß die Aussetzung der 
lebenslangen Freiheitsstrafe bereits nach VerbüBung von 
15 Jahren mit dem Strafzweck der Generalprävention 
n icht vereinbar wäre oder zu einer empfindlichen Stö
rung des Rechtsbewußtseins der Allgemeinheit führen 
würde. 

OLG Nümberg. Beschluß vom 16. 8. 1982- Ws 637/82 

Satlrvtrhalt: Sieh~ E~tschetdungsgründe. 

Aus dt" Grii"det~: I. Durch Uncrl des Schwurgenchrs bcun Landgenehr 
Landshut vom 2!!. jun1 1967 wurde M. F. wegen emes gememschafdich 
mn se1ner Nichte E. C. am 24. Dez~mber 1966 an deren Ehemann F. C . 
begangenen Vubrechc:ns des Mordes zu lebenslanger Zuch~haussrrafe 
veruneilr. Die: Mit:tngeklagte E C. erhielt eme Zuchthausstrafe von 
12 Jahren 

\ I F hat mzwischcn ca. 1 s ~: Jahre von der gegen thn erbnnren 
lebenslangen Freiheitsstrafe tn der JuS!tzvollzugsansrah S verbtißr 
Dte Justizvollzugsanstalt S. hat •Im Hinblick auf das sehr guce Verhal
ten des Gefangenen in dc:r Anscah, die Umständ.: semcr Tat. sc:mc 
Persönlichkeit und die günstige: Sozialprognose• die Aussetzung des 
Restes der lebenslangen Freiheitsstrafe zur Bewährung beiurwor
tet 
Dtc Staacsanwalcschaft betm Landgericht Landshut hat zunächst - 111 

L~eremmmmung mn dem \' erceidiger des meine bedm~tte Emlassun~t 
:mwilligenden Verurteilten -den Amrag gesrellt. zur Vo~bereuung ae'r 
Entscheidung em Sachversrandigengurachcen gcm:iß § 45~ Abs. c"Suz 
~ StPO zu erhol_en. Sparer hat ste beantrage. dte bedtngte Entlassung 
Jbzulehnen, dadte besondere Schwere der Schuld dte wcitc:rt Vollscrek
:.:ung gebiete. 
Dte 1. auswärtige Strafvollstrcckungsbmmer des bndgenchts Re
~cnsburg in Straubing hat nach mündlicher Anhörung des Verurteilt.:n 
ohne Erholung eines Sachverständtgc:ngurachrens durch Beschluß 
,·om 2J. Juni 198z die: Vollstreckung des Resres der lebensl~ngen 
Fwhettssrrafc: nicht zur Bewährung ausgesetzt, wetl nJch thrcr AutTas
:sung die: besondere Schwere dc:r Schuld des Verurteilten die wcnere 
\'ollstreckung gebJete, und für einen neuen Antrag des Vc:runeihen auf 
lkwilligung von Strafaussetzung zur Bewährung cmc: Sperrfrist von 
~Jahren fescgesetzr . 
Gegen den am 21. Ju li 1982 zugestellten Beschluß hat der Veneidcger 
Je> Verureeilten am 23 . Juh 1982 das Rechrsmi!tel der sofortigen Be
;chwerde eingelegt .. 

II. Die gemäß§ 454 Abs. 2 Sarz 1. §§ 306. 311 Sr PO zulässtge 
soiortige Beschwerde hat auch in der Sache emc:n Erfolg (§ s-a 
ScGB). 
Dte Prüfung des Versagungsgrundes der besonderen Schwere 
der Schuld gemäß§ 57a Abs. 1 Nr. 2 ScGB erfordert nicht, daß 
das Strafvollscreckungsgericht im nachhinein aufgrundder Ak
t<nlage die vom erkennenden Gericht nicht geforderte und 
daher auch unterlassene umfassende, sämtlichen Kriterien des 
) -46 Abs. 2 StGB gereehr werdende Abwägung aller fiir und 
gegen den Verureeilten sprechenden Umstände durchführe, um 
aui diese Weise für die Frage der Strafaussetzung nachträglich 
cmc Strafbemessung vonunehmen, bei welcher nur in den 
denkbar •~leichtesten« Fällen der mit lebenslanger Freiheitsstrafe 
geahndeten Verbrechen die Mindescvcrbüßungsdauer 15 Jahre 
berrägt. während die Obergrenze die lebenslang zu verbüßende 
Frc:iheitsstrafe bildet. 

Zwar ist unbestritten, daß das Maß der Schuld auch bei Taren, 
~~denen die lebenslange Freiheitsstrafe zwingend vorgeschnc:
ben ist. unce~duedlich sein kann. Bei dem Gewicht der ft.ir du: 
\'.:rhängung einer lebenslangen FreiheitSstrafe ohnehin regel
mißig erforderlichen schweren Schuld darf aber nichr jedes 
.\khr an Schuld, sondern können nur grav1erende, vornehm
lich in der Tat liegende Schuldmomente es rechtfertigen. trorz 
gunseiger Sozialprognose und zu verneinender Gefährlichkeit 
Jllcm wegen des höheren Verschuldensgrades hinsichtlich der 
Dluer der VerbüBungszeit zwischen Verurteilten zu differen
z:eren. die alle wegen der Schwere ihrer Schuld die n;~ch dem 
Gesetz höchstmögliche Strafe. nämlich die lebenslange Frel
hcttssrrafe. verwirkt haben. 
Dtcs ergibt sich schon aus dem Wortlaut des Gesetzes, das 
U1Soweir weder einer Auslegung fähig noch bedürftig ist. Da
n•ch ist davon auszugehen, daß im Grundsatz- bei Vorliegen 
dt"r üblichen gesetzlichen Voraussetzungen- nach einer Verbü
Bungszeit von 1 s Jahren die Aussec:zung der lebenslangen 
Fre1hcmscrafe zu erfolgen hat. Nur in Ausnahmefällen, in 
Jt"nen das Ausmaß des Verschuldens die regelmäßig berettS 
\'Orhandene schwere Schuld deutlich übersteigt, sind uncer dem 
Gesichtspunkt der besonderen Schuldschwere längere Verbü-
13ungszeiren geboten. 
Dtcs war ersichthch auch das Ziel des Gesetzgebers. 
Sowohl in der Begründung zum Entwurf eines 17. Srrafrechcs
Jnderungsgeseues der Bundesregierung vom Januar 1979 (BT
Drs 8/ J218), auf den das am r. Ma1 1 9S~ m Kraft getretene 
:o Srrafrechrsänderungsgescrz zurückgeht, als auch in der 
hterzu ergangenen Empfehlung des RechtSausschusses des 
Deutschen Bundestages (BT -Drs. 8/3857). ist herausgestellt, 
d•ß bei Aussetzung des Resres der lebenslangen Freiheitsstrafe 
nach einer VerbüBungsdauer von 15 Jahren der Abstand zu der 
.A.ussetzun5smöghchkc1t bei zeinger Frcihcnsstrafe unter 
glctchzcuiger Betbchalcung der abschreckenden Wirkung ge
" ahn tst. daß da~ Resoztalisierungsz1d be1 einer wesendich 
l:ingc:rcn Verbüßung~zelt als 15 Jahre- d1e im Rahmen der 
r cndenz der bishengcn GnadenpraXIS hegt und tnrernauonalen 
Maßstäben entspricht - m der Regel verfehle würde, und daß 
daher tm Grundsatz nach einer !)Jährigen V c:rbüßungsdauer ein 
icstt:r Zettpunkr für dte Aus~ctzung der kbcnslangen Freihetcs
str.lic: erreicht 1st, von dem Ausnahmen nur dann zu machen 
smd. wenn den Verurte1lcen der Vorwurf emcr besonders 
schweren Schuld mift. Daß lerzreres aber nur bet einem deutli
chen Mehr an Schuld der Fall ist, erg1bt s1ch aus dem 
erklärenden Hinwcts. daß »bei der lebenslangen Fn:iheitsstrafe 
der Mord an einem einzelnen in glctcher Weise geahndet wird 
wtc der Massenmord. der unrcr widerwärngsccn Begleitum
mnden ausgduhn tst• (vgl. BT-Drs 8 3218 S. 7). 
Soweit bei den Beratungen zum Enrwurf emes d1e Aussetzung 
der lebenslangen Frethcttssrrafe regelnden Strafrechtsände-· 
rungsgesetzcs andere Vorstdlungen besunden haben, insbc
~ondcn: ein regclmaß1g späterer Enrlassungszc1tpunkr, etwa 
erst nach 18 oder 20 Jahren angestrebt wurde, haben solche 
Erwägungen jedenfalls m die verbindlich gc\vordene Gesetzes
rcgdung keinen Eingan~ gefunden. Sie sind daher auch fUr die 
Rechesanwendung der Straf\·ollscreckungsgenchre ohne Be
dcurung. 
Fur den Bereich der ubcrw1egend in Betracht kommenden 
Tötungsdelikte har dtcs zur Folge. daß nach V•:rbüßung von 15 
Jahren und vorliegender Einwilligung des Verurteilren bei gün
Stiger Sozialprognose und gutachterlieh ausschließbarer Ge
f:ihrhchkcir des V crurrc.:ilten die weitere Vollstreckung der 
lebenslangen Freiheitsstrafe nur dann geboten ist, wenn die 
Schuld des Verurteilren bc1 einer Gcsamrbcwcrcung aller ratbc-



zogenen Umstände vom Durchschnitt der gewöhnlich vor
kommenden. mit lebenslanger Freihcitsstrate geahndeten Ver
brechen des Mordes und de~ Totschlags im besonders schweren 
Fall in emcm Maße nach oben abweiche, daß die Aussetzung der 
lebenslangen Freihc:nsstrafc bereits nach Verbüßung von 15 
Jahren mlt dem Strafzweck der Generalprävention nicht verein
bar wäre oder zu emcr cmpfindliche!1 Störung des Rechtsbe
wußtsems der Allgememhe1t fUhren würde. 
Von diesem Grundsatz ausgehend. kann der angefochtene Be
schluß der Strafvollstreckungskammer kemen Bestand haben. 
Die Meinung. die Emlassung nach 1 s Jahren müsse dem Täter 
\'orbehahcn ble1bcn. der eine KonfliktSitU3tlon nicht anders :1ls 
durch ein Tö mngsdehkt zu lösen könne~ glaubte. und be1 dem 
ein Affc:ktzuscand c:me \W~c:ntlichc: Rolle spielte. ISt nicht halt
bar. 01esc Rechtsauilassung tinder weder m den Geserzesmare
rialien noch in dem - weil insoweit cmdcutlgcn - vorrang1g 
maßgeblichen Wortlaut des Ge~cues cine Stütze. Ganz abgese
hen davon. daß Törungsdchkre. m denen Täter auf Grund emer 
Konihkrsituanon und in c:mem Affektzustand getötet haben. 
gerade zu den klaSSischen Fällen dcr §§ 21 ::!, 213. ~I . 49 SrGB 
zählen, in denen in allcr Regel auf eme zciuge und nur m 
Ausnahmcf:illen auf eine lebenslange Freiheitsstrafe erkannt 
wird. würde eine derart restriktive Anwendung des§ 57:1 StGB 
dem Inhalt und Zweck des Gesetzes klar zuwiderlaufen. Die 
Beschränkung auf .'\usnahmcsituarionen würde nämlich zur 
Folge haben, daß nach Vcrbüßung von 15 Jahren nicht schon 
be1 mir lebenslanger FreiheitSstrafe geahndeten Durchschnms
f;illen, sondern nur 111 Fällen cmer bcsondcrs le1chten Tatschuld 
die bedmgtc Entlassung erfolgen könnrc. obwohl das Gesetz 
erkennbar nur bei einer mcht mehr im Normbereich liegenden 
besonderen Schuldschwerc: eme vom Grundsatz abwe1chende 
Enrschcidurlg fordert. 
Der Gefahr, daß damit eine Entlassungsautomatik Platz greift, 
wird schon dadurch begegnet, daß in Fällen, in dencn Täter 
bereits zur Lösung von Allragsproblemen zur Tötung eines 
Menschen bereit waren. auch !Ur die Zukunft, jedenfalls noch 
nach ' /erbüßung von erst I) Jahren d11: forebestehende Gcfahr
lichke t zu be1ahen sein wird. 
Auch d1e weiteren. von der Srrafvollsrreckungskammer ange
srellren Überlegungen vermögen ftir den h1er zu entscheiden
den hll das Vorliegen einer besonderen Schwere der Schuld 
nicht zu begründen. Daß der Verurteilte •weder bei der Pla
nung noch be1 der Durchführung und Beendigung der Tat 
irgendem Anzeichen von Mitleid mu dem Opfer erkennen 
ließ ... daß vielmehr davon ausgegangen werden müsse. >~daß 
der V.:rum:ilte;cgliche menschliche Regung be1 diesem vc:rhälr
nismäßlg lange dauerndc:n Tötungsprozeß vermissen heß•, daß 
•zu keinem Zeitpunkt die bei jedem Menschen vorhandene 
natürliche Hemmschwelle bei einem solchen Geschehen Wirk
sam geworden oder auch nur m Erschemung getreten ist••. daß 
die Tat des Verureeilten nicht aus einer~ Zornesaufwallung oder 
sonstig<'n heftigen Gemütsbewegung heraus in unmittelbarer 
und sotorciger Sponcanreaktion• erfolgt ist, ist bei Straft3tcrn. 
die Tötungsdelikte in der schwersten begehbaren Form ver
wirkhebt haben, gerade kennzeichnend 
Das Schwurgericht hat die Tat als Mord bewertet. weil der 
VerurrCJice gemeinschafdich mit seiner Nichte E. C., mir der er 
ein mnmes Verhältnis hatte, deren Ehemann F. C. heimtük
kisch durch Erwürgen tötete. Helmtücke hat das Gericht 
desha.lb angenommen. weil die Tat entsprechend dem vo rge
faßtcn Plan an dem schlafenden Opfer. dem die Mirrätenn zur 
leichteren Durchführbarkeit verabredungsgemäß am Morgen 
des Tmages heimlisch Schlaftableuen in dcn Frühstückskaffee 
gegeben hatte, verübt wurde. 
Die Fesestellung der Strafvollstreckungskammer, daß die Tat 
auch heute noch rechdich als Mord zu qualifizieren sei, weil 
auch be1 Zugrundelegung der inzwischen nach der Rechrsspre
chung de:; Bundesgerichtshofs eingeschränkten Auslegung des 
BegruTcs der Heimrücke dieses Mordmerkmal zu bejahen wäre. 
ist !Ur die Beurteilung der besonderen Schuldschwere kem 
geeignetes Kriterium. weil das Gesetz die bedingte Entlassung 

nad V erbüßung von 1 5 Jahren grundsätzlich auch und gerade 
m den Fiillcn vomeht, be1 dencn die Verhängung der lebenslan
gen Freiheicssrraie auch aus heuriger S1chr nicht in Frage gestellt 
wäre 
DJC Tatsache, daß es sich um eine geplante Tat handelte. hebr 
die Tmchuld des BeschwerdefUhrcrs noch nicht aus dem Nor
malbc:reich der Mordqualifikation aufweisenden Tötungsde
likte heraus. ·weil aiTekrgesceuene Augenblickstaren, wie bereits 
ausgeiuhrr. meist ohnehm die Verurteilung des Täters zu cmer 
zeitigen Freiheitsstrafe zur Folge haben. Beim Totschlag 1m 
besonders schweren Fall (§ 212 A bs. ~ StGB) isr das Handeln 
nm l.Jbcrlcgung oder unbedingtem V crnichtungswillc.:n meist 
geudc das bcsommc:ndc Qualifikauonsmcrkmal. das für d1e 
Tö tung erst dte Verhangung der lebenslangen Fre1hcussrrafe 
rcchtt~rtigt (vgl. Dreher/Tröndle. SrGB, 40. Autl . . RdNr. 3 zu 
§ :!1~ m. w . N.). 
Die vorherige Bcibringung eines Schlafmicrels, um einen tiefen 
Schlar· des Opfers sicherzusrcllen. bemhaltec zwar gegenüber 
dem Tärer, der auf den natürlichen Eintriet des Schlafs wartet 
und vertraut, eine zusärzhche verbrecherische Akrivitlit. Em die 
Schuld gegenüber vergleichbaren Fällen heimtückischer TO
nmg wesendich erhöhender Faktor kann darin aber noch nicht 
geschc:n werden. 
Auf dn anderen Seite 1st zugunstc.:n des Verurretlten zu bc:
rücksu:hugc.:n. daß c:r s1ch in einer fur ihn nicht unerheblichen 
Konrlikrsituation bcfand. weil er begründet betlirchccn mußte. 
sem<· Braue. m1t der d1e Heirat alsbald bevorstand und die 
erklärt hatte. daß sie einen Seirensprung nie verzeihen würde, 
\VCrdt: über F. C. von dem intimen Verhältnis mit E. C. er
fahren und sich dann von ihm, dem Verurteilten, abwenden. 
Auch die Srrafvollstrcckungskammcr hat hierzu zutreffend fesr
gestelh. der Verurteilte gehöre s1cher zu den Tätern. die 
glaubten, eine eingerrcrene Konfliktsituation nicht anders als 
durch Tötung eines Menschen lösen zu können, er habe nicht 
aus Streben nach matenellem Gewinn gehandelt, die Tar sei 
auch mehr der Gipfelpunkt früherer krimineller oder auch nur 
asoz1aler Verhaltensweisen, denn der Verurteilte habe bis zur 
Tat em ordcnchches, arbeitsames. gcsetzestreues Leben gt:
t\ihrr. 
Das erkennende Schwurgericht schließlich hat das Vorliegen 
niedriger Beweggründe insbesondere deshalb verneint, weil bei 
dem Verurteilten kem dcraruges Mißverhältnis zw1schen Anlaß 
und erfolgter Tat bc:srandcn habe. daß du:se nicht emfuhlbar 
wäre. und weil be1 ihm immerhin auch ein altruistischer Be
weggrund- er wolltt: durch die Tar auch seine Nichte E. C. aus 
ihrer unglücklichen Ehe mir dem Getöteten befreien - eine 
gewisse Rolle gesp1elt habe. 
lnsges:amr zeigt dahc:r das der Verurteilung des Beschwerdefüh
rcrs zugrundeliegende Targeschehen. daß bei Abwägung aller 
tatbezogenen Umstände d1e SchuJd des Verurteilren noch mehr 
in einem Maße nach oben abweicht. daß bei Aussetzung der 
lebenslangen Freiheitsstrafe bereits nach Verbüßung von r 5 
Jahren der srets zu beachtende Strafzweck der Generalpräven
tion m Frage gesrellr oder eine empfindJiche Störung des 
Rechtsbewußtsems der Allgememheit- und als deren Folge ein 
Verlust der Rechtstreue der Bevölkerung - zu befürchten 
wäre. 
Die Entscheidung hängt deshalb davon ab. ob verantwortet 
werden kann. zu erproben. ob der Verurteilte außerhalb des 
Str:~fvoiJzugs keine Straftaten mehr begehen wird (§ 57a Abs. 1 

Nr. 3 i. V. m. §57 Abs. t Nr. 2 StGB) Vor der Entscheidung 
d1escr Frage ist. wenn nach Ansicht der Strafvollstreckungs
kammer eine Aussetzung des Strafrestes wegen einer günstigen 
Sozialprognose ftir den Verurteilren erfolgen soll,.das Gutach
ten eines- zweckmäßigerwetse psychiatrischen. ergänzend aber 
auch psychologischen oder soziologischen -Sachverständigen 
gemäß § 454 Abs. 1 Satz 5 SrPO zu erholen. 
Die Slche war daher zur erneuten Entscheidung an die 1. 

auswärtige Strafvollsrreckungskammcr des Landgerichts Rc
gensburg in Srraubing zuriickzuvcrweisen . . . 

Mitgetl'llt ,·on RiOLG Kehrstephan, Nümberg 



Unter die Gürtel! inie 
getroffen, fühlen sich 
sei t dem 23. 11 . 1982 einige 
Sportler des Hauses 111-E .. . , 
praztser gesagt: die Hand-
ba 11 mannschaft. 

Genau an diesem Tage 
nämlich sollten sie um 
17.15 Uhr ein Trainings
spiel haben, welches je
doch durch den Leiter der 
Sportabtei 1 ung te 1 e fonisch 
um 15.30 Uhr nach Haus 
111-Eals "gestrichen'' ge
rne I de t wurde. G 1 eichzeitig 
te i 1 teer dem D i ens thaben
den mit, daß die gesamte 
Mannschaft s o f o r t 
zu bringen wäre. "Sofort" 
und ohne "Bitte" - wie es 
sieh für den Sportgewa 1 t i
gen der JVA gebührt - lau
tete diese erklärungslose 
Forderung, der man ohne 
jede Frage "stante pede" 
(stehenden Fußes) folgte. 

Zwei Spieler der Mann
schaft fehlten, einer da
von war in der Schule und 
der andere gerade unter 
der Dusche, und als man 
in der Sporthalle (Haus 
IV) ankam, wurde mitge
te I 1 t, daß ( 11ma 1 eben so") 
ein Punktspiel vorgezogen 
worden wäre und sofort 
ausgetragen werden müßte. 
TIEFSCHLAG NR. 1 -

AufBitten der konster
nierten Spieler 1 ieß sich 
der Leiter der Sportabtei-
1 ung wenigstens dazu bewe
gen, den Versuch zu unter
nehmen, den abwesenden 
Schüler in der Schule los
zueisen. Dieser aller
dings, in Unkenntnis über 
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das Punktespiel belassen, 
wollte nicht, da ihm der 
Schulunterricht w~chtiger 
erschien als ein einfaches 
Trainingsspiel. 

So erfolgte dann dieses 
"Zwangs-Punkte-Spiel'' ohne 
Auswechselspieler und mit 
einem Feldspieler weniger. 
Resultat: Verlust der so 
erstrebenswerten Punkte. 

Unter Abwägung aller 
Umstände, bat man dann 

' das Zwangs-Spiel zu an·nul-
lieren und eine Neuanset
zung zu terminieren. Das 
wurde abgelehnt, und die 
Spieler ampfanden es als: 
TIEFSCHLAG NR. 2 -

Hit dem Sportgewa 1 t i gen 
war einfach nicht zu re
den; gar Kritik an seinen 
so flotten Entscheidungen 
zu üben, erwies sich im 
nachhinein als reine Ver
schwendung von Worten . 

Da erinnerte sich die 
Mannschaft in ihrer Not 
des Anstaltsleiters, der 
ja bei seinem Amtsantritt 
als Förderer des Sports 
(und der schul Ischen Haß
nahmen) proklamiert wor
den war. Sie setzten sich 
also hin, faßtenalles Ge
wesene sorgfältig zusam
men, schilderten anschau
t ich ihr Begehr, indem sie 
es zu Papier brachten und 
sandten ihm diese Be
schwerde, mit der Bitte um 
baldige Erledigung, dann 
zu. Um die Dringlichkeit 
ihres Anliegens zu unter
streichen, setzten sie ihn 
in Kenntnis, daß sie bis 
zur Entscheidung am Sport
betrieb nicht mehr teil
nehmen würden. 

Womit sie sich, wie es 
den Anschein hat, nach 
Meinung des Anstalt slei
ters ins sportliche "Aus" 
begaben. 

Oder gibt es eine ande
re Erklärung, warum die 
Handball - Mannschaft bis 
heute (7.1 .83) nicht wie
der gespielt hat? 
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"Von Sportsmann zu 
Sportsmann" und an seine 
''Fai rneß" appellierend, 
schrieben die Handballer 
einen Monat später den An
stalts Ieiter nochmals an 
da sie nochnichts von i h~ 
gehört hatten. Nichts! 
Vielleicht (kleiner Hin
weis von der Redaktion) 
hätte man die Beschwerde 
per Luftpost schicken 
so 11 en , um vom ''0 1 ymp" der 
JVA Tegel eine Antwort zu 
erha I ten. 

Nur derleiterder Soz. 
-Päd.-Abt., Herr Hayer, 
meldete sich per Telefon 
und teilte (halb fragend) 
mit, daß die Angelegenheit 
ja wohl als erledigt be
trachtet werden könnte, da 
die Handba 11 er nach seinen 
Informationen wieder am 
Sport tei !genommen hätten. 

Mitnichten! Sie hatten 
(und haben) nicht. Bei ei
nem Auswahlspiel zwischen 
einer Mannschaft von drau
ßen und einer aus Tegel, 
waren einige des Teams als 
Gäste und Zuschauer anwe
send; mehr nicht. 

Hier wurde wieder ein
mal auf die Beamten des 
Sportdienstes gehört, ohne 
auch bei den Betroffenen 
nachzufragen. Das ist, 
meinen die Spieler: 
TIEFSCHLAG NR. 3 -

Wir meinen, daß keinem 
ein Stein aus der Krone 
fallen würde, wenn man 
sieh gerneinsam- Handba 11-
Team/Sportbeamte/ Ans ta 1 ts
lei ter -zusammensetzt und 
die ganze Angelegenheit 
einmal ausdiskutiert. 

Statt Frust, Aggressio
nen, Schreibereien, Zeit-
aufwand, Beschwerden 

' Stellungnahmen und ähnl i-
chemmehr, ist eine baldi
ge rat i ona 1 e Lösung vorzu
ziehen. 

"Meinen Sie das nicht 
auch, Herr Halvensleben?" 

-war-



Hausordnung 
den Gefangenen 
wird gestattet 
von 0 bis 9 Uhr 
zu resignieren 
von 9 bis 15 Uhr 
aufzugeben 
von 15 bis 24 Uhr 
unterzugehen 

das Wehren 
bleibt auf den 
Zeitraum von 
24 bisOUhr 
beschränkt 

die sogenannte 
Rechtsunsicherheit 
des Gefangenen 
gibt ihnen die 
nötige Handhabe 

renitente 
Häftlinge 
kirre 
zu machen 
doch sind sie 
bereit 
von 
Fall 
zuFall 
nach patriarchalichem 
Outdünken 
wohlwollend 

vor 
dem Knasttor 
hat er 
ihn hinter 
sich 
den Schritt 
aus der 
Freiheit 
der Illegalität 

Karlhein:t A. Barwasser 
geb. 1950, Inhaftierung 1979, seit
her Schreiber aus der l'ot\\endtg
keit zu überleben, eine Vtelzahl 
von Veröffentlichungen von L>· 
rik, Prosa und Essays in Deutsch
land, Österreich und der Schweiz, 
Mitautor mehrerer Anthologien, 
eigenstllndige Buchveröffentli
chungen: KAPUTTE SOMA1ER
TAGE/f\ S.t Verlag Pust~blume, 
SCHWULEI\'HATZ 1.~1 

Pusteblume 

eine Vollzugsmöglichkeit 
zugunsten vor meinem 

Fenster eines 
braven 
Gefangenen auszulegen 
Menschlichkeit dem 
dem Menschlichkeit 

bührt 

werden 
immer erst 
ein bisschen 
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sehr geehrte . 
Bundesrepubhk 
oeutschlandt 

halten Sie es. 
für unmoralisch 
wenn ich es 
-angesichtS 
Ihrer Moral-
vorziehe 
unmoralisch zu 
bleiben? 

wo ich sie am 
nötigsten 
brauche 
wird sie mir 
gänzlich verwehrt 

Liebe 

mit Hausstrafe 
wird belegt . 

Ohne Er\aubnlS 
wer . 
des zuständlgen ten 
Abteilungsbeam 

anfän?>t. Gefühle 
freihelthche 
z.u entwickeln 

aus der L k 
riechts o usecke 

scheusslich 
ich hab mich 
aberdaran 
gewöhnt 

denn in der 
Justiz 
stinkts 
schon lange 

als ich mir 
bei Zorro 
dem schwarzen 
Rächer eine 
Einkaufssperre 
abholte 
tröstete mich 
der Gedanke dass 
die Geschichte schon 
über andere Helden 
gelacht hat 

... DOCH ZUFALL 
ISf HIER NICHTS 

'DER LICHTBLICK ' 



1) KLIENT -
2) PATIENT -
3) RENITENT -

~Mist!~, sagte Bodo K. 
aus Haus IV schon morgens 
als er das Kalenderblatt 
abriß und er sich bewuß~ 
~-.~urde, daß es der 21. Jez . 
1982 war . Es war der Tag, 
an dem er seine erste. the
rapeutische Ausführung ge
habt hätte, wenn nicht das 
so oft zitierte ~wörtchen" 
Personalmangel oazwischen 
gekommen wäre. 

~Mist!~. sagte er zum 
zweiten Male an diesem Tag 
gleich hinterher als ihm 
eröffnet wurde, daß er nach 
Haus I zum Optiker gehen 
sollte . Noch von seinem 
letzten Besuch dort . im 
Juni 82, hatte er die Na
se vo ll, war ihm doch die 
so notwendige Brille aus 
Kostengründen verweigert 
worden . Einen erneuten An
trag hatte er seitdeM 
nicht geschrieben und so 
war ihm unklar , was er 
beim Optiker sollte . Eine 
diesbezügliche Anfr age 
beim zuständigen Sanitä
ter im Hause, trug nic~t 

zur Klärung der Situation 
bei, so daß ihm nichts an
deres übrig blieb als an 
Ort und Stelle zu klären, 
wozu man ihn benötigte. 

FEBRUAR '83 

1!\er\!ron 
matbt 
bteßlusfk 

Was ihn dazu veranlaßte, 
das dritte Mal ~Mist! ~ 

von sich zu geben . 

Kannte er doch die \.Jar
terei beim Optiker und 
mußte daher befürchten, 
daß die Sprechstunde mit 
seiner Frau dem Warten 
zum Opfer fallen würde. 
Rücksichten auf solche 
Kleinigkeiten sind hier in 
Tegel eben nicht ~in" . 

Als er das vierte Mal, 
jetzt voller Wut , "Mist!" 
schrie, konnte ihn keiner 
mehr hören; denn zu die
sem Zeitpunkt befand er 
sich bereits in der Beru
higungszelle des Hauses I. 
wo er nicht nur die Um
stände . sondern auch sei
ne gebrochene rechte Hand 
beklagte . Gekommen war das 
so: 

Punkt 8.30 Uhr war er 
zum Optiker geführt wor
den. Dort saßen aus ande
ren Häusern schon Patien
ten und warteten . Jm 
9.00 uhr wagte es unser 
Bodo K. dann, zu klopfe,, 
um sich nach dem ' . .Jarum 
seiner Anforderung zu er
kundigen . Z~tJar öffnete 
sich auf sein Klopfen hin 
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nicht etwa die Tür; jedoch 
wurde die darin befindli
che Klappe aufgemacht und 
im sanitätseigenen An
staltston .oJUrde ihm mür
risch kundgetan, daß er 
zu warten hätte. Peng! 
machte es, und die Klappe 
war wieder zu. 

Doch so genau hatte un
ser Bode K. das nicht ver
standen , da sein Hörappa
rat jUSLament defekt war . 
Dennoch war er im Bilde, 
denn der Ton des Gesagten , 
die nicht zu verkennende 
Mimik. und das barsche Zu 
knallen der Klappe inter
pretierten ihm auch ohne 
Hörapparat , daß er noch 
nicht dran war . 

Über diese unwil lige 
und -wirsche Behandlung 
etwas sauer, bedauerte er 
überhaupt gekommen zu 
sein und beschloß , aufs 
Warten zu verzichten . sich 
wieder nach Haus IV zu be
geben und lieber Sprech
stunde zu machen, wo. wie 
er wuß~e. seine Frau 
gleich kommen würde . Ca . 
5 Minuten hatten diese 
Überlegungen gedauert , 
hatte er das Für und Wider 
abgewogen, ehe er sich 



wieder zur Klappen-Tür be
gab und diesmal energisch 
gegenklopfte. (Laut Sani
täter sollen es die Füße 
gewesen sein , die er be
nutzte, was er jedoch ins 
Reich der Fabel verweist . ) 

Diesmal erzeug~e seine 
Klopferei schnelle und un
erwartete Aufmerksamkeit . 

Sanitäter stürz~en aus 
dem Raum, Beam-ce waren .Jr
p:ötzlich auch da; noch 
bevor unser Bode K. sein 
Begehr erklären konnte, 
spürte er beim Anprall ans 
Gitter einen stechenden 
Schmerz in der rechten 
Hand - und \oJar bereits auf 
dem Wege zur Beruhigungs
zelle . 

Nur diese im Anstalts
leben für Beamte ungewohn
te Hektik während der Ar
beitszeit wird dann auch 
der Grund gewesen sein , 
ihm in der Beruhigungszel
le die Kleider vom Leibe 
zu zerren, statt sie ihm 
"helfend" auszuziehen 
(Vorschrift ist schließ
lich Vorschrift , die Klei
der müssen in der Beruhi
gungszelle eben 'runter . ) ; 
denn so ein zornig gewor
dener, derart ige Hektik 
nicht gewohnter beamteter 
Mensch , ist schwerer zu 
stoppen als eine Herde 
Elefanten - oder so ähn
lich jedenfalls . 

MERKE : DRUCK ERZEUGT GE
GENDRUCK. 

TEGEL - INTERN 

Allei~e gelassen , nak
kend wie Gott ihn ge
schaffen hatte, nur daß 
die Hand jetzt "im Eimer " 
war, kam es dann , daß un
ser Bodo K. - wie zuvor 
erwähnt - das vierte Mal 
voller Wut zu dem doch so 
unschönen Wort "~ist!" 

Zuflucht nahm . 

20 Minuten bereits in 
diesem Zustand , ohllmächti
ge Wut im Herzen und der 
Schmerzpegel auf "stei
gend" , bediente er dann 
die Klingel und verlangte, 
nachdem "4 Mann" dem Ruf 
gefolgt waren , ärztliche 
Behandlung für die ~and , 
die ihm mit der Bemerkung: 
"Du wirst bald von tiaus IV 
abgeholt", aber verwei 
gert wurde . 

Mensch! Bodo , wie kann 
man soetwas auch nur ver
langen, wo doch jeder g•-
nau weiß, daß erstmal die 
Formulierung der dienstli
chen Meldung über den Vor
fal l , absoluten Vorrang 
hat ; denn , man muß sich ja 
schließlich absichern . 

OaAach ging alles ei
gentlich ziemlich schnell . 
10 .30 Uhr : Oie Betreuer 
von Haus IV holen ihren 
Klienten - oder sollen wir 
in diesem Fall vo:n Patien
ten sprechen? - ab . Vor
stellung in der Arztge
schäftsstelle Haus IV . An
schließend röntgen in der 
PN-Abteilung . Or. Missoni 
- zufällig anwesend und 
den mittlerweile schnee
Heißen Bodo K. sehend -
verpaßt ihm schne:l eine 
schmerzstillende Spritze . 
Anruf nach draußen : Kran
kentransporter er scheint 
und ab die Post mit Bode 
K. nach Moabit : in das 
Vollzugskrankenhaus . ~och
mals röntgen und dann be
kommt er zur Verzierung 
Gips , genauer : einen Gips
verband . 
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Eigentlich sollte Bodo 
K. ja gleich dortbleiben , 
weil , um das korrekte Zu
sammenwachsen zu gewähr
leisten , genagelt werden 
müßte ; jedoch einigt man 
sich wegen der Feiertage, 
etc . etc . , auf den 4 . 1 . 83 , 
wo diese notwendige Ope
ration dann nachgeholt 
werden soll . 

Vorhang zu . Ende des 
1 . AKtes . 

Oie Feiertage gehen 
vorüber und Bodo K. erkun
digt sich beim Sanitäts
personal in Hau s IV vor
sorglich, was er denn al 
les ins Krankenhaus Moabit 
mi~nehmen dürfte . Klei
dung, Tabak , Kaffee , ja , 
einfach alles , meinen die 
Sanitäter , nur aufs Radio 
müßte er verzichten . Halb 
so schlimm, ermuntern sie 
ihn, da er dort einen 
kleinen Apparat leihweise 
zur Verfügu11g gestellt be
kommen würde . 

Der 3 . Januar 83 kommt 
heran - 1 Tag vor der Ope
ration - und es ~eißt : 
"3odo K. Sachen packen . 
Jberführung nach Moabit ." 

Und genau hier beginnt 
der 2 . Akt des für Außen
stehende interessanten 
Schauspiels . (Wir - die 
Gefangenen - kennen das 
nun folgende Theater schon 
und können beim besten 
Willen nicht einmal mehr 
darüber lächel ri . l 

Im Krankenhaus angekom
men, es ~uß ja alles sei
ne Ordnung habe""! , heißt es 
für Bodo K. erst einmal : 
ab zur Hauskammer! Und 
hier wird er gleic h rich
tig empfangen . 

Der Moabiter Ton ist 
rauh - und nicht herzlich . 
I...Jo käme man auch hin . wenn 
ma n wegen dieser Zu- und 
Abgänge (Es sind ja nur 
Knackis , keine Menschen . ) , 

' DER LICHTBLICK' 



A\JCH Wif\ 
- d~e. \(n~tXi~
~\~d_. 
MetlStc.~e" ~ 
CGetle~) 

die einen ja doch nur in 
der wohlverdienten ( ! ) 
Kaffeepause stören , viel 
Zeit verlieren würde . Um 
also eventuellen Fragen 
gleic h aus dem Weg zu ge
hen , bedient man sich ei
nes "Kasernen-Hof-Tones", 
der seit dem 2 . Weltkrieg 
nicht mehr gehört wurde 
und von dem nur noch ält 
liche Ausbilder der Bun
des\'1/ehr , im geheimen zu 
träumen wagen . 

"Los ausziehen! Oalli
Dall i! (Nicht e~wa mit 
der Fernseh - Sendung zu 
verwechseln!) Klamot~en 

her!" vernahm Bodo K. 
dann auch als erstes , stat1: 
ein~r Begrüßung . 

Ehe er das richtig ver
dauen konnte , wobei i~m 
bewußt wurde , daß ihn die 
Sanitäter des Hauses IV 
wohl zum Narren gehalten 
hatten , folgte die näch
ste , "moabit -freundliche" 
Aufforderung : "Los , los! 
Pack ' Dein Artistengepäck 
(Moabiter Humor . Ha ! Ha!) 
auf den Tisch ." 

FEBRUAR ' 83 

TEGEL - INTERN 

Ob sich der Hauskammer
Beamte dabei beifallshei
schend zu seinen Kalfakto
ren umdrehte, erscl'1ien uns 
nicht so wic,tig , so daß 
wir Bodo K. nicht danach 
fragten . '.Nir erfuhr en nur , 
daß ihm langsam et•..sas wär
mer ~~rde , er hinter sich 
blickte und nach dem Ar
tisten Ausschau hielt . Den 
sah er jedoch nicht und es 
dämmerte ihm langsam , daß 
er mit dieser Anrede ge
meint war , daß der "Vater 
der Hauskammer" ihn ange
sprochen hatte . 

Auf seine wörtliche Er
widerung : "Ich bin kein Ar
tist" , bekam er prompt und 
für Moabit folgerichtig 
zur Antwort : "Wohl ooch 
noch pamoig werden , wat?" 

Solcherart in die Ecke 
gedrängt , wollte sich nun 
Bodo K. nicht mehr au szie
hen . Eine durchaus ver
ständliche Trotzreaktion 
auf das soeben Erlebte . 
Doch auch noch jetzt wäre 
die plötz lich entstandene 
brisante Situation mit ein 
paar .rreundlichen \-Jorten 
zu entsc,ärfen , zu klären 
gewesen . Wäre, hät~e und 
könnte , gibt es gedoch 
nicht im Knast . jedenfalls 
ganz bestimmt nicht in 
"'Joabit . 

"Sie lehnen die Opera
tion also ab!" stellte der 
"Vater der Hauskammer" ka
tegorisch fest . Bodo K. 
verneinte diese selbst
herrliche Auslegung , kam 
aber damitbeidem beamte
ten Menschen nicht an. 

Gleiches gesc~ah dann 
ein paar Mi~uten darauf 
auf der "Zentrale" . "Sie 
lehnen die Operation also 
ab!" mußte er auch dort 
hören und wurde in die 
nächste Zelle eingeschlos
sen . (So löst man im Knast 
Probleme . ) Seine wieder
holte Forderung , doch dem 
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Arzt zunächst einmal vor
geführt zu werden , mit ihm 

sprechen zu dürfen , fiel 
auf unfruchtbaren Moabiter 
9oden und wurde abgelel:nt . 

Schon am Mittag ging es 
für Bodo K. dann wieder 
nach 
die 
tion . 

Tegel zurück . Ohne 
erforderliche Opera-

Hier in Tegel führte 
ihn sein erster Weg sofort 
zur Arztgeschäftsstelle in 
Haus IV. wo er dem Sanitä
ter seine "Story" zum be
sten gab . Statt nun im ver
ständigen Gespräch wenig
stens hier zur Klärung der 
verworrenen Situation bei
zutragen , bekam er zu hö
ren : "Wo denken Sie denn , 
wo Sie überhaupt s i nd -
und was Sie sind? Sie sind 
Gefangener , und Sie haben 
sich zu fügen!" 

"Oie Menschenwürde ist 
unantastbar" , konnte man , 
einmal tägl ich, früher im 
Radio vernehmen . Hier a ber 
scheint man nie etwas da
von gehört zu haben . Der 
Hinweis auf die Menschen
würde (Mensch! Bode , wie 
nutz- und zwecKlos!) und 
die Bemerkung , daß er -
unser Bodo K. - sich be
schweren würde , bescherten 
ihm in der Antwort des Sa
nitäters ein geradezu ty
pisches Resultat : "Na bit
te! Vergessen Sie nicht, 
sich auch bei Ihrem Abge
ordneten zu beschweren . Am 
besten lassen Sie sich von 
dem auch gleich operie
r en! " 

Na , ist das etwa nichts? 
Hier , in der Abgeschieden
heit ihrer Sanitätsstuben 
und der anscheinend ein
her gehenden Weltfremdheit , 
werden unsere Abgeordne
ten noch für das gehalten , 
'IJas sie eigentlich nie wa
ren: Wunder heiler für al
les! Oder doch? 



Bodo K. jedenfalls, das 
steht +est , ist gespannt, 
wie verKr~ppel t seine Hand 
nach P.bnahme des Gioses 
sein wird . Durch die Er
eignisse der letzten Zeit 
nun fast allen Menschen 
mißtrauend , lehnt er zur 
Zeit jede weitere Hilfe 
ab . 

Vorhang zu . Ende des 
2. Aktes . 

1..-Jir fragen uns nun, ..,Jie 
denn der 3 . Akt, der hof
fentlich alles wieder in 
geregelte Bahnen lenken 
wird, aussehen mag . 

Besonders gravierend 
finden wir, daß Bodo K. 
doch in der "Sozial-Thera
oeutiscne~-Anstalt", nän
lich in Haus IV liegt . 

Werden seine Therapeu
ten denn nicht mal mit so 
einer Kleinigkeit fertig? 

Bodo K. ist, wenn auch 
schwieriger, nach wie vor 
ansprachbar und wartet 
auf eine Lösung, sich ei
nigermaßen aus.der Affäre 
ziehen zu können. 

TEGEL - INTERN 

Das wäre für uns eine 
tnerapaut:sche Hilfe. Ein 
Gesprech, etwas Verständ
~is und die Bereitschaft , 
auch mal "Brücken zu bau
en" . Man vergibt sich da
bei nichts . 

1Aundern würden wir uns 
allerdings auch nicht, 
falls, statt Hilfe in der 
vorgeschlagenen Form zu 

_ge..,Järtren, für Bodo i<. . ei-

Um Arbeitsplatze 
in Entwicklungs· 
Iandern zu schaffen 
oder zu erhalten. stutzt 
nBrot fur die Welt« das 
traditionelle Handwerk 
und fordert den Einsatz 
einfacher und ange· 
paßter Techniken, die der 
Allgemeinheit zugute 
kommen. 

ne Verlegung in ei~en an
deren Verwahrbereich er
folgen ..,Jürde . 

Auch das wäre nämlich 
eine Lösung : die einfach
ste, bequemste und ge
bräuchlichste im Vollzug . 
Denn: Wer arbeitet schon 
gerne unter erschwerten 
Bedingungen! 

Ja, wer ..,Johl? 

Brot 
fürdiewett 
... daß alle leben 
Postsd'leOC ICOin 500 500·500 

-war-

k.un.e.m e.tvJct.6 und Re.c.hte. mii.6.oe.n. e.Mt zu 
~ o .tc.he.n "g e.ma.c.h.t we.Jtde.n 11 

• 

Au.c.h in deJt Söht.6tJtaße. ge.ht u .i.m Moment 
wn cü..e. "Me.e.ü.l'lg.o", d<Vte.n Re.du.ue.Jtu.YLg In
.!IM.Oe.n. u.nd An.geltÖJUge. a.ufiJte.ge.n. 

BJti..gitte. Ma..ouc.h , Rd:a. Go.tdbeJtg wui Hucü 
S tu.dmolte. .o.i.nd cüe. gewähLten I V '.6, cüe. 
.oich SÜlL -time. M.i..tge.6a.nge.ne.n ei.Me.tze.n 
wo.U.e.n. Welt .üme.n da.bu heR..6e.n will un.d 
l~a.nn., we.nde. .6ich bitte. a.n: Ne.be.na.Mtalt 
6ÜJ1. FJta.u.e.n , 
Sö ht6tJtaße. 7, 
1000 Be.Jtiin - 45. 

11 W.<A .o.i.n.d a.u.o dem VoiLY!/l..Ö .o c.he.rl.6 c.h.e.a. 5 a.u. 6-
ge.LOO.cht", hu!U u in dem Sc.httUbe.n a.u.o 
deJt Söht.obtaße., da..6 u.l'l-6 cüe. dotr..t gewähl
ten I Ma.-6.6 e.nv eJtt!te.te.tUnne.n .6 c.luck.te.n. 

(tJ.<Jt - cüe. Re.da.k.tion 
de..o II üchtbUc.k-6 II -

.ote.Ue.n ihnen 6ÜJL 
i.h!te. SoJtge.n und Wtt 

cüe. öSSe.nttichk.e.it 
zu. u.nteJtltichte.n, 

Ge.na.u. wie. .i.m Männ<Vtvo.Uzu.g, L6t cüe. Wett 
de..6 F~ta.u.e.nvo.U.zu.g-6 "nic..ht in 0Jtdnwtg", 
muß wn SeR..b~.>tve.MtäncLUc.he..ola.n.ge. geJtun
ge.n u.nd ge.kämp6t cve.Jtde.n . Ge..oc.he.nk..t w.Utd 

g Vtne. P .ta.tz zu.Jt V Vt.-
6ügung . -Red-
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Dl'r Strafvoll zug in dicr.er Stadt steht 
nach Ansicht des Verbands der Justi z
' nll7ug,hl'Ciien~tell'n 8et"lin~ IVdJB) 
., l..ur-z 'or ei ner großl'n Kric:e", dll' den 
Voll7ug . alc; Sich<'rh<'ilc;berl'ich in sei
nt•n Grundf<'<tl l'n <'rc,chültE'rn kann" . 
Anlaß fiir dil~c,(' Bl'~Orgnl!> ic,t dil' für 
c,p<it<'..,tl'n' bis \nfang 1984 I>E'IOrchtete 
Steigerung der durchc:;chnilllichen Ge
fc~ngl'n<'n7ahl 'on rund 4000 auf eh~a 
SOtlO, twtonl dl'r Vrrl>and am Frl'ilag in 
rin1•r Prcc,c,ccrl..lilrung. 

\ l n in dt>n nach~ten zwei !'1-lonaten 
"l'Jl'n nunde,tE>ns 3-tO zu-.ätzhche Ge
tangl'ne unterzubnngen oder zu betreu
en. H1Nzu -.e1en Jedoch die vorhande
nen Zellen m den Gt•lcingnls"en n1cht 
geeignet . Die Tage ... - und Aufenthalts
raume ... owie Frellto?Heinrichtungen lie
ß;>n eine Aufnahme von Gefangenen 
üb>r d1e jl'tzige Belegung der !:echs 
Voll:rug,anstalten Berlins hmauo; eben
falb mchl zu, ht 1ßt t'' m der Erklarung. 

.D1e von dE>r Sendtwerwaltung fur 
Ju,llz ange~trl btl' ...rhnttwe1~e Steige
rung dN Gefangem•nzahl rührt dllmah
lich zu emer ge'>lc1gerten Unrulw unter 
den Gefangenen, die in aggressive Hand
lungen umschlagen wtrd. Gewaltakte 
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von Gefangenen und Gefangenenmeu
tereien sind wegen der unzureichenden 
Unterbringung zu erwarten•, befürchtet 
dPr Verband 1n "einer Erklarung. Er 
werde alles unternehmen, um die zu er
wartenden zu.,ätzlichen Bela~tungen 
.durch die zunehmenden Konfrontatio
nen zwischen Gefangenen und Voll
zug~beamten zu \'ermeiden•. Der Senat 
und d1e Parteien seien dringend aulg ~ 
fordert, .sich des anbahnenden Slchcr
heihproblem" anzunehmen·. Gegcrr· 
warug. ~o betont der Verband, richteten 
..,Ich die Vorbereitungen der Ju~tiz\'er
''altung auf die Auinahme von 120 bis 
170 Gefangenen in der Unter.,uchungs· 
hcJft- und Aufnahmean~talt Moab!t, de· 
ren Raumliehkelten für solch ein Vor· 
haben nicht ausreichend se1en. 
e In emer Stellungnahme räumte d1e 
Ju.,llzverwaltung ein, daß (''> dl•rzell in 
d('r Stadt keinE> ausreichend!' Zahl von 
Haltplätzen gebe. Auch -;el diE Erho· 
hung der Gefangenenzahlen mit zu<oätz· 
h<"hen Bela-.tungen für ßt>aulte und Em· 
-;<·hrankungE.'n rur l'men Te11 der Gefan
gPnen verbunden. E!; könne aber kPi
nl•swegs davon g<'sprochen werden, daß 
dadurc-h der Justizvollzug als Sicher-
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lwit!>bereich 1n seineq Grundfesten er
-;chüttert W1•rden könnt!'. 

D1e Zuno~hme der G('fangenen sea im 
we,entlichr>n auf die rapide gestiegene 
Zahl \'On Verurtealungen zurückzufüh
ren. Jn Berlin habe diP Stt'igerung der 
Verurteilungen \'On 1979 bis 1982 fast 
25 Prozent betragen. D"'r Senat habe 
frohzeitig Maßnahmen getroffen, die 
dll:'<;er Ent ,,,·1c:klung Rechnung tragen 
sollten. So 'E.'ien gegE.>nwärtig in BNiin 
810 neue Haltplatze nn Bau. Darüber 
hmau, !;Ci der Ju•llz,cnator bemüht, 
auf Bundesebene durch gesetzlache 
Maßnahmen - wie einer Erweiterung 
der Stralau.,sctzung zur Bewährung -
dem Belegung>druck entgegenzuwir
ken. 

Wt>gen der gegenwarllq unzurei· 
c-hendE'n Zc~hl von Hartplatzen und dPr 
gleic-hzt•itigPn Zunahme der Gefange
IH'Il müßtl'll für eine UIX'rgangszl'll t>ill
ZI•IIwr Haftraumt' mphrfarh bt:>legt "·er
lll•n. Dae Vollzugsanstaltt>n sl'ien vt>r
pllac-htl't, richtl'rhcht> Hall duch zu voll
strl'<"kl'n. D~>rzeit seit>n lll clen Berhnt>r 
Vollzugsc~nstctlll'll 4067 Haftplätze be
lt•gt dpa 
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:.SPIEGEL 
Fiir 6000 Verurteilte 

DER TAGESSPIEGEL (12.1. '83) 

<(,~~~ kein Platz im Gefängnis 
e in der scbwediKhea 
asse herrscht, mtlssen 
!n den GOrtel enger 
inige tausend BOrger 
!geo erleichtert aufat
) Hilftlinge öffnen 6ich 
neitlg die Geflngnisto
on Insgesamt 13 300 
ie auf Bewlhrullfl ver
en, werden von Ihrer 
Eit. Die Hälfte der etwa 
ig und unter Auflagen 
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sS~S~~\ ~~~~ Immer mehr Notquartiere in den Vollzugsanstalten 
\)~~ sS<;;;, Die Justizverwaltung hat die Leiter der Untersuchungshaft- und Aufnahmeanstalt 
\)~~ Moabit sowie der Vollzugsanstalt Tegel aufgefordert zu prüfen, wie Notplätze ein

gerldttet und weitere Maßnahmen zur besseren Nutzung der vorhandenen Plätze 
getroffen werden können. Grund dieser Anweisung ist, daß derzeit wegen Belegungs· 
engpässen Justizgefangene nicht mehr unverzüglich aus dem Polizeigewahrsam über· 
nommen werden können. 

·t dem Staat einige Mil
m. Doch das Justizmit\1-

e Kassen: 
!den entläßt 
'Häftlinge 
BERLIN (15.1. '83) 

Stockholm macht aus
.umanitäre Gründe gel
efängnis wird kaum ei
beeinUußt". sagt Mini· 
iner. 

1inaus bat er einige ge
ichterungen für Geset
torgeschlagen: Alle, die 
uen Haft und weniger 
IVUrden, sollen immer 
assen werden, wenn sie 
i?r Strafe abgesessen ha
t bestimmt noch jede 
im Land rür sich, ob ein 
halber oder zwei Drittel 
Pntsche mit dem eige

ett vertauschen kann 
olle Ze1t absitzen muß. 

:zesbrecher, die zu mehr 
hren verurteilt wurden, 
orher die Halbzeit-Rege
mz schwere Jungs muß
in staatlichem Gewahr-
1. Natürlich bleibt auch 
ingnis, der es wünscht. 
i gegen seinen Willen 
e Freiheit beförd.ert wer-
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In einem Schreiben an den Leiter der stand seit mehr als zwölf Jahren erreicht 
Anstalt in Moabit hält der zuständige Refe· wurde. Seit dem Frühjahr 1982 besteht ein 
ratsieHer der Behörde, Pohl, es filr möglich, Vollstredmngsstop für Strafen bis zu sechs 
.die Belegungsfähigkeit für den äußersten Monaten. Darüber hinaus hat der Senator auf 
Notfall durch dichtere Belegung der Gemein- der letzten Konferenz der Justizminister im 
schaftsräume• um rund 120 Notplätze zu er- Herbst 1982 angeregt, die gesetzlichen Mög
höhen. Dabei gehe er davon aus, daß einem liehkeilen zur Erweiterung der Strafaussetzung 
Inhaftierten • während der Nachtstunden nicht zur Bewährunq zu rprüfen. Schließlich werden 
mehr als zehn Kubikmeter Luftraum zur Ver· derzeit 810 neue Haftplätze gebaut, die zum 
fügung gestellt werden müssen •. Ebenso for- Teil schon Ende dieses Jahres zur Verfügung 
dert Pohl den Anstaltsleiter in Teg~l auf, stl'hen wer~en. 
weitere Plätze befristet ·zu aktivieren, damit In einer ersten Stellungnahme hat die Ab· 
diese gegebenenfalls .innerhalb von 48 Stun- Leitung Justizvollzug der OTV die geplanten 
den• belegt werden können. Änderungen kritisiert. So vl'ird dem Justiz· 

Wie Justizsprecher Kähne auf Anfrage mit· senator mangelnde Glaubwürdigkeit vorge· 
teilte, ist eine Entscheidung hierüber noch worfen, da er noch im Oktober letzten Jahres 
nicht gefallen, jedoch sei in den nächsten geäußert habe, daß hinsichtlich des Belegungs
Tagen damit zu rechnen. Neben der Sorge problems .die Grenzen der vollzugli<hen 
um Ausländer und Drogen sei der .Beleg· Maßnahmen• erreicht seien. Der Vollzug 
dru<k in den Haftanstalten• das größte Pro- könne nur durch eine Reform des ~trafre~ts 
blem in den Berliner Gefängnissen. Gegen- entlastet werden. Die Landesarbe!tsgemem
wärtig könnten rund 6000 Personen i;hre sdtaft der Sozialarbei.~r in den Voll~ugs· 
Haftstrafen nicht antreten, weil es zuVlele j anslallen sprach gegenuber dem Tage-;sp1egel 
verurteilte Straftäter gibt. von einer • Mas~en~erhalt~ng• ... Die g~pla!"te 

Derzeit silzen in BerUner Haftanstalten I Einneblung zusatzlieber Notplatze se1 eJDe 
4011 Personen ein, das sind fast so viele wie fortgesetzte Aushöhtunq des Strafvollzugs: 
im Oktober 1982, als mit 4050 der Höchst- gesetzes. skt 

li-81hBDIJahr: 100 000 Menschen in U·Halt 11 ~ 
Bonn. 5. Jiin.l wtrd zu vwl und zu chungshaft genommen sieht des Anwallsvcr· ~() <ß 

Der Dculsche . An- schnell verhattel Dtt• worden Ein Jilhr zu\·or eins. daß zu schnell v<·r- V~~ 
w·alls\·crein krilistcrtc Haftpraxis ~olltc _auf wurde in fa,l Jedem hafll.'l wird \." n ~ 
d~e . genchthchc Enl· d1c Fälle wirklich un- zwcilcn Fall ~·om Ge- Das Bundcsjustizmi- ~ ~ 
schc1dungsprax•" bc1 Vl'rzichtbarcr Frcihclls· r1cht cmc Frcihcilsstra- mstcnum habc d1csc ~ ~ 
d~·r Anordnung der bcschninkungt•n· angc- !!! nicht \"crhangt oder Tatsache erkannt und ~ ~ 
Untcrsuchungshufl wandt werden zur Bcwiihrung ausge- bc·rcits die crstl·n gc- ~ ( 

Der S!i·afrcchl$aus- 1981 SCit'O 10 der Bun- sl'lzt sclzl&chcn Kons<'quc·n- \/ 
schuß des Vcreins ln nl•srepub!ik 100 497 Diese bcidt•n Verglci- zcn getroffen. Siii!Cn die \ 
der Bundcsrcpubhk :\!enschcn m Untcrl>"U· ehe beweisen nach An- Anwalte I 

-DER TAGESSPIEGEL (9 .1. '83) DER TAGESSPIEGEL (28 12 ' 
Sozialmittel bei Ausgang Gefängnisakten nicht bearbeitet · 82

) 
nur noch für bedürftige Gefangene Gießen (dpa). Mehr als 2700 Akten aus den 

;ESSPIEGEL (28.1 2 -'S~) 
11lzugsbeamter erschoß 

Mit einer im Oktober 1982 erlassenen Ver
fügung bat der Leiter der Justizvollzugsanstalt 
Tegel bestimmt, daß zukünftig nur noch be· 
dürftigen Gefangenen eine nicht rückzahlbare 
Beihilfe in Höhe von 10,60 DM pro Ausgang 
oder Urlaubslag gewährt wird. Die übrigen 
Gefangenen müssen ihre Aufwendungen da
gegen selbst tragen, wobei ihnen - sowP.it 
erforderlich - zur Uberbrückung ein Vor
schuß auf die zu erwartende Arbeitsentloh
nung gezahlt wird. 

verqangenen acht Jahren hat der stellvertre· 
Lende Leiter der Justizvollzugsanstalt Butz
bach (Wetteraukreis) unbearbeitet gelassen. 
Gegen den 46 Jahre alten Regierungsrat, der 
i~zwischen vom Dienst suspendiert wurde, 
lauft nach Auskunft der Gießener Staatsan
waltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen 
des Verdachts der Urkundenunterdrückung 
und des Verwahrungsbruchs. Das Justizmini
sterium bestätigte daneben auch die Einlei
tung eines Disziplinarverfahrens. Die Behör
den waren mißtrauisch geworden, als sich in 
Butzbach einsitzende Gefangene in Wiesba
den beschwerten, daß i~re Eingaben nicht 
beantwortet worden seien. Diese Akten wur· 
den daraufhin in der verschlossenen Schreib
tischschubJade im Arbeitszimmer des Beamten 
sowie in Kisten und einer Plastiktüte auf dem 
Speicher seiner Wohnung gefunden. Etwa 80 
Prozent der Unterlagen sind Anträge und Ge
suche von Gefangenen auf Urlaub oder ande
re Vergünstigungen. 

tf Wachturm in Tegel 
n Schuß ins Herz aus seiner 
lötete sich am Weihnachtssonn
hre alter Justizvollzugsbeamter 
achturm der Strafanstalt Tegel. 
4 Uhr seinen Dienst angetreten 
>n seiner Ablösung um 16 Uhr 
lS einem Abschiedsbrief geht 
1gaben hervor, da.8 die Selbst
inem Zusammenhang mit den 
Angelegenheiten des Mannes 

Dies teilte gestern der Senator für Justiz. 
Schob:, auf eine Kleine Anfrage des AL-Ab
geordneten S c b m i d t mll Diese Regelung 
entspreche den gesetzlichen Bestimmungen 
des Slrafvollzugsgesetzes, nach denen einem 
Gefangenen. dessen eigene Mittel nicht aus
reichten, eine Beihilfe aus staatlichen Mitteln 
gewährt werden könne. Im übrigen müßten 
auch hier die sonst im Sozialhilferecht gel
tenden Grundsätze angewendet werden. (Tsp) 
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DER 
LESER: 

r An den 
t "lichtblick" 

kontrovers, 

aktiv, schreibfreudig 

und argumentativ! 

Hier: Leserbrief von Peter Feraru im Lichtblick Nov. 82 
als Antwort auf meinen Beitrag im Lichtblick Okt. 82 
Die Länge des Briefes zeigt, daß an dem behandelten 
Thema großes Interesse besteht . Die Reaktion von Peter 
Feraru geht etwas am Ziel vorbei; denn mein Brief be
zieht sich auf die Fälle, indenendringend Hilfe not
wendig ist, nämlich auf die der psychisch erkrankten 
Häftlinge . Es geht um die Frage einer möglichst effek
tiven und schnellen Intervention im Falle einer aku
ten Lebensgefahr. Ich schlage kein Patentrezept für 
a 1 1 e Gefangenen vor, in dem Sinne, daß sie sich 
ganz einfach dem System beugen sollten; dem System, 
das sie krank macht . IhrBrief geht auf mein Anliegen 
wenig ein; er ist viel ehereine Gesellschaftskritik, 
auf die ich hier aber Bezug nehmen möchte. 

Persönlich bin ich 
nicht in der Lage die Tat 
sache zu ändern, daß es 
nun einmal Gefängnisse 
gibt. Der rvunsch, die 
Hoffnung und vor allem der 
w i 1 1 e , zu Verände
rungen der heutigen Form 
des Strafvollzugsgesetzes 
beizutragen, ist selbst
verständlich vorhanden. 
Um jedoch etwas zu errei
chen, muß eine Basis ge
schaffen werden, mit dem 
Ziel, nicht nur Reformen 
im StVollzG durchzusetzen 
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(Entlassungshilfe usw . ), 
sondern dem Gefangenen 
muß Gelegenheit gegeben 
werden, w ä h r e n d 
der Haft und n a c h 
der Entlassung auf seine 
Wiedereingliederung hin, 
mitwirken zu können und 
zwar in Eigenverantwortung 
und möglichst durch Eigen
initiative. 

Die paradoxe Situation 
ist, daß einerseits inner
halb der Anstalten zu we
nig ausgebildete Leute zur 
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Verfügung stehen (Sozial
arbeiter, Psychologen, 
usw.), andererseits aber 
viele organisierte Grup
pen sich für Entlassene 
einsetzen. Nur : Entlasse
ne, nachdem sie materiel
l e Unterstützung von ver
schiedenen Xmtern und Or
ganisationen empfangen 
haben, sehen oft nicht den 
Sinn und Z1veck einer Teil 
nahme und Mitwirkung an 
den Bemühungen der für sie 
eingerichteten Anlaufstel
len. Eine sozial-pädagogi
sche Hilfe kann sicher 
gar nicht gewährleistet 
werden. Warum? 

Weil sie wahrscheinlich 
zu spät angeboten wird! 
Der Entlassene (man muß 
ihn verstehen!) möchte 
seine Knastzeit und alles 
was damit zusammenhängt 
vergessen, was eine norma
le Reaktion ist. Die Ent
lassenen- und Bewährungs
hilfe fängt am Entlas
sungstag an. Die Entlas
sungsvorbereitung sollte 
aber am Vollzugsbeginn an
setzen. Wie funktioniert 
die "Soziale Hilfe" wäh
rend der Haftzeit? Hier 
sollten eigentlich Frau 
Dipl .-Psych. Zaler, So
zialarbeiter und Seelsor
ger zu Wort kommen. 

Die pädagogische Hilfe 
ist sicher meist sinnlos, 
wenn sie erst nach der 
Entlassung angeboten wird 
und, eine längere Betreu
ung - die der Entlassene 
sicher dringend nötig hät
te - wird ohnehin nicht 
geleistet. 

Der Mensch braucht sein 
Leben lang Erziehung; er 
muß durch Erfahrung dazu
lernen. Der Gesetzesbre
cher bedarf einer geisti
gen Führung und Erziehung 
in seinem eigenen Inter
esse und in dem der Ge
sellschaft. Was geschieht? 
Ich betone: Es geht immer 



nur um das Vollzugsziel . 

r1as anscheinend oft 
vergessen wird, ist, daß 
der Inhaftierte auch noch 
eine Seele hat und ein Ge
fühlsleben. Hier, vor al
lem hier, werden seine Be
dürfnisse kaum gedeckt. Im 
Knast fehlt der persönli
che Kontakt mit einer 
(oder mehreren) Bezugsper
sonen: die individuelle 
Betreuung! 

Nehmen tvir an, Gefange
ne hätten eine Verbindung 
nach draußen in der Form 
eines regelmäßigen und zu
ver lässigen Briefwechsels, 
der sie echt freut ... Was 
könnte damit erreicht wer
den? Hier überlasse ich es 
dem Gefangenen selbst, 
dar über nachzudenken, was 
eine Haltung der Sympathie 
und Teilnahme einer drau
ßen stehenden Person bei 
ihm persönlich bewirken 

PRO - CONTRA 

Dazu kommt noch die 
zweite Form der Kommuni
kation: der Besuch. Was 
ein Besuch für 
haftierten 

einen In
bedeutet, 

braucht nicht extra er
wähnt zu werden. Aber ge
rade in dieser Form der 
Kommunikation (Brief und 
persönliches Gespräch) 
wird der Häftling häufig 
frustriert. Es entsteht 
Leid, und Leid in dieser 
Form ist destruktiv. 

Wenn der Gefangene im 
Innersten seines Wesens 
das Gefühl hat, zu 'un
recht' bestraft und 'be
handelt' zu werden, so 
wäre dies vielleicht nicht 
nur vom Gesichtspunkt: 
"Mangel an Einsicht" auf
zufassen, sondern es wäre 
zu berücksichtigen, daß 
dies r e a 1 empfun
den wird (mit dem Gerichts
urteil hat das nichts zu 

nen. Die Auferlegung einer 
"Strafe" läßt sichmit dem 
Vollzugsziel - der "gelun
genen Wiedereingliederung" 
- nicht vereinbaren. Die 
Strafe alleine ( ohne die 
dazugehörende pädagogi 
sche Hilfe) ist ein über
holtes Erziehungsmittel. 
Nur der Durchschnittsbür
ger weiß das nicht, und 
offensichtlich richtet 
man sich nach dem allge
meinen Volksempfinden, 
wenn man es bei der "St ra
fe" alleine beläßt. 

Es fehlt also die Be
teiligung von ehrenamt
lich tätigen Bürgern und 
vielleicht auch von ehe
maligen Gefangenen, die 
sich solch ein Engagement 
zutrauen (kein ltJensch kann 
das beim anderen sehen und 
verstehen, was er nicht 
selbst erlebt hat). 

------ ------------------------ ----- ------- ----------- ---------- -------------- ------ --------- ------------ ------------------- ----- ------ --

ED.I? 
PRESSEERKLÄRUNG NR . Die liberalen 10.12.82, 16.20 UHR 

TEL . AN -OPA-

DIE BERLINER F . D.? . VERURTEILT DIE ANWEISUNG DES JUSTIZSENATORS, AUS
FÜHRUNGEN VON STRAFGEFANGENEN ZU STOPPEN. AUSFÜHRUNGEN SIND VOLLZUGS
LOCKERUNGEN AUS BESTIMMTEN GRÜNDEN FÜR DEN EINZELNEN STRAFGEFANGENEN . 

VORKOMMENDE MISSBRÄUCHE BLIEBEN VEREINZELTE AJSNAHMEN. 

DIE STREICHUNG EIG~~ET SICH NICHT ALS DAUMENSCHRAUBE FÜR DEN GESAMTEN 
STRAFVOLLZUG. DIE F.D.P. FORDERT JUSTIZSENATOR SCHOLZ AUF, DIE ENT-
SCHEIDUNG U M G E H E N D ZURÜCKZUNEHMEN. 

VERANTW .: AXEL HERZOG, 
VORSITZENDER DES FACHAUSSCHUSSES "STRAFVOLLZUG" 

kann . Ich spreche von ei
ner Bezugsperson, die voll 
und ganz akzeptiert wird. 

Ich zitiere Sie, P. Fe
raru : " .. . dazu bedarf es 
auch IhrerHilfe - im Dia
log, im Erfahren, von 
' draußen' nicht vergessen 
zu sein . " 

tun und wird hier auch 
nicht in Frage gestellt). 
Das Verhalten des Gefan
genen richtet sich nach 
diesem r e a 1 empfun
denen Gefühl; diese Tat
sache wird aber vergessen 
oder verdränge:. 

Das Leiden im Knast ver
bessert nicht den Gefange-
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Woran liegt das Desin
teresse der Bevölkerung? 
rvoran liegt es, daß es ge
nug Leute gibt, die sich 
z . B. für Amnesty Interna
tional engagieren? Es ist 
anzunehmen, daß es unter 
der Bevölkerung potentiel
le· Helfer und Bezugsper
sonen gibt. 

' DER LICHTBLICK' 



Fehlt es wirklich an 
Resonanz, oder liegt es 
ganz einfach ·daran, daß 
die Behörden nicht genug 
oder keine Initiative ent
wickeln und mit dem Ziel 
werben, ehrenamtliche Büx
ger zu gewinnen? 

Iilas könnte andererseits 
die Presse dazu beitragen 
und andere wichtige l1edien 
wie Fernsehen und Rund
funk, durch aufmerksame 
und objektive Berichter
stattung? (Es könnte z.B . 
im Fernsehen ein Gegen
stück zu den erfolgreichen 
XY- Sendungen geben, auch 
mit Belohnungen gekop
pelt . ) 

Was · aber geschieht -
zumindest in der Massen
presse? Durch xeißexische, 
oft tendenz iöse Berichter
stattungen wird eher ein 
Negativeffekt für die 
Strafgefangenen erreicht 
al s irgend etwas Hi lfrei
che s . Folgendes ist aus ei
ner an eine Tageszeitung 
(mit großer Auflage) ge
ri chteten Lesexzuschrift, 
zu entnehmen: "GEGEN RE
SOZIALISIERUNG ALLGEMEIN 
POLEMISIERT. " Im Nachhin
e in ist es i mmer sehr ein
fach, ein Urteil zu fäl
len! Soll man Straffälli
gen etwa keine Chance ge
ben ? Und eine Chance be
deutet immer ein Risiko -
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PRO - CONTRA 
auch im Falle des Koblen
zex Geiselgangsters. 

Aber einmal abgesehen 
davon: Es ist schon sehr 
traurig zu lesen, wie hier 
gegen die Resozialisie
rung ganz allgemein pole
misiert wird . Geht es ein
mal schief und kommt es zu 
einem spektakulären Ver
brechen, dann wird gleich 
wieder jedem Straftäter 
das Recht auf eine Bewäh
rungschance abgesprochen. 
Jeder von uns sollte lie
ber versuchen zu helfen, 
anstatt nach ewigem Ein
sperren und Brandmarken 
zu schreien . 

Der Endeffekt ist, daß 
der Leser sich nicht moti 
viert fühlt, Gefangenen 
zu helfen, die sich ( wie 
in der Zeitung steht) aus 
"eigener Schuld" den Knast 
eingehandelt haben. Es 
wird generell akzeptiert, 
daß man sich um politische 
Gefangene (A.I . ) bemüht, 
weil sie ja "keine" Schuld 
haben . 

Der Gefangene i s t 
oder fühlt sich von Ver
wandten und früheren Be
kannten im Stich gelassen; 
dieser Br uch macht ihn an
fällig für Reaktionen in 
Richtung "Aggression" oder 
"Depress ion". ~'.fit seiner 
persönli chen Krise ist er 
auf sich selbst angewie
sen und ich glaube, daß 
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er nur ungern seinen Kum
mer einem Mitgefangenen 
anvertraut. Eine gewisse 
innere Ruhe und Stabili
tät ist die Voraussetzung , 
um sich mit Problemen und 
Sorgen anderer Mi tgefange
ner abzugeben. Eine soli
darische Haltung ist in 
Haft nicht zu erwarten, 
solange der Gefangene mit 
eigenen Schwierigkeiten zu 
kämpfen hat . 

Das Ergebnis ist die 
Isolation, die Einsamkeit 
mitten in der Gruppe . Die
ses Gefühl, sich nieman
dem anvertrauen zu können 
und nirgends Verständnis 
zu finden, läßt ihn resig
nieren oder revoltieren. 
Es gibt eine Reihe von Ei
genmaßnahmen, die den Ge
fangenen "am Leben erhal
ten" , ihn den Knast "er
tragen" lassen . Leider 
können aber auch gewisse 
"Uberlebensstrategien" mit 
dem Hauptziel "Selbst
schutz" und Bewahrung der 
Identität, dem Gefangenen 
auf lange Sicht eher scha
den . 

Es geht m. E. darum, 
nach Alternativen zu su
chen , die es dem Gefange
nen ermöglichen , auch mög
lichst ohne diese offensi
ven oder defensiven Maß
nahmen auszukommen . Ich 
glaube es wir d zuviel be
richtet und ü b e r 



die Situation des Gefange
nen gesprochen, statt 
m i t ihm. Ich weiß 
nicht, ob Gefangene ge
fragt werden, wie sie sich 
- außer Lockerungen, Xnde
rungen usw. - eine Hafter
leichterung vorstellen im 
Bezug auf ihr Gefühlsleben 
und wie sich geistig in
teressierte eine gut aus
gerüstete Knastbibliothek, 
Zeitschriften, etc., vor
stellen . 

Ich schicke einen Teil 
meiner Bücher und Zeit
schriften in den Knast und 
ich weiß, daß es eine Sa
che der Organisation wä
re, diesen Bedarf zu dek
ken. Man kann auch die 
Langeweile mit Kartenspie
len vertreiben; sinnvoll 
dagegen wäre es, neben 
reiner Unterhaltungslite
ratur eine aufklärende Li
teratur zur Verfügung zu 
stellen. Ich schlage kei
nen "Ersatz" für eine ge
nerell frustrierende Si
tuation vor, sondern an
nehmbare Alternativen, um 
die Lage des Gefangenen im 
Rahmen des Möglichen zu 
verbessern, so daß die 
psychische Situation ihn 
nicht erdrückt . 

Das 
und der 

Gefühl der Leere 
Langeweile löst 

Spannungen aus . Jeder 
Mensch muß angeregt und 
gefordert werden, sowohl 
auf psychischer als auch 
auf psysischer Ebene; lie
gen seine Energien zu lan
ge brach, artet es in 
Krankheit aus, in psychi
schen zuständen, die si
cher nicht ge~mnscht wer
den . 

Sie haben recht, Herr 
Feraru, wenn Sie mich noch 
auf der ethisch-religiösen 
Ebene herausfordern. Ich 
bin kein engagierter Ver
~reter der Kirchen, aber 
Gedanken über das was in 
der Bibel steht mache ich 

PRO - CONTRA 

mir durchaus. Unsere rö
misch-christlich geprägte 
Gesellschaft soll sich 
laut Evangelium nach dem 
Grundsatz richten: "Liebe 
Deinen Nächsten wie Dich 
selbst". Da die christliche 
Religion eine ethisch ge
prägte ist, verlangt sie 
den persönlichen Einsatz 
d . h . , den Dienst am Näch
sten im Sinne einer Hilfe
leistung - wo immer sie 
nötig ist. Das falsch ver
standene Christentum be
steht darin, sich nur in 
Worten zu äußern, statt 
sich an der Humanisierunq 
und dem ~ündigwerden der 
Gesellschaft zu beteili-

gen. Die unterlassene Hil
feleistung und Mitverant
wortung schafft bei man
chen "Christen" ein sehr 
schlechtes Gewissen, das 
mit einer gelegentlichen 
Geldspende behoben wird . 
Es liegt nicht jedem, sich 
christlich zu verhalten . 

Es gibt Menschen genug, 
die auf ihrem Egoismus be
stehen; sie klagen dann 
aber oft über eine uner
klär liehe innere Leere und 
Angst, die sie mit zeit
totschlagen, Ablenkungen 
und Exzessen aller Art zu 
kompensieren 
wenn man sich 

versuchen. 
nur selbst 

wichtig ist, so wird das 
Leben zum permanenten Ab
lenkungsmanöver. 
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Ich ignoriere nicht, 
daß der Selbstzweck eine 
nützliche Einrichtung der 
Natur ist, der dem Eigen
schutz dient (dazu gehört 
der natürliche Egoismus); 
we~~ man jedoch nur nach 
dem Prinzip der Selbster
haltung lebt, statt nach 
dem der gegenseitigen Er
haltung - wodurch das Zu
sammenleben erst möglich 
wird -, so bewegt man sich 
auf dem Niveau eines "mit 
Intelligenz ausgerüsteten 
Tieres". 

Da der Mensch aber kein 
Einzelgänger ist, sondern 
ein Sozialwesen das nur im 
Gefüge einer organisierten 
Gesellschaft leb~ kann, 
so führt ihn ein vorwie
gend ich-bezogenes verhal
ten - was durch die Haft
situation begünstigt wird 
- oft später, nach der 
Entlassung, im zwischen
menschlichen Bereich zum 
Scheitern. 

Unabhängig von der Tat 
für die der Gefangene ver
urteilt wurde, hatte der 
Gesetzesbrecher häufig ein 
gestörtes Verhäl~~is zu 
seiner umwelt . Sein 
"Nicht-Zurecht- Kommen" im 
Elternhaus setzt sich spä
ter in der Beziehung zur 
Gesellschaft fort: negati
ve Erfahrungen, wie Ableh
nung, Schläge, Erniedri 
gungen, usw. lösen in ihm 
Haßgefühle und Rebellion 
aus, was er dann auf die 
Gesellschaft überträgt 
und vor allem auf ihre au
toritären Einrichtungen 
und Instanzen . 

Er hatte v o r der 
Haft den richtigen Umgang 
mit Menschen nicht ge
lernt, oder keine Gelegen
heit dazu gehabt ihn zu 
lernen, 1-1ährend der Haft 
erst recht nicht, dennoch: 
Soll er wirklich im 
"Straf"-Vollzug lernen, 
künftig in "sozialer Ver-
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antwortung" zu leben? 

Er, der nicht gelernt 
hat oder nicht gewagt hat, 
seine Emotionen zum Aus
druck zu bringen; er, der 
nicht selten an massiven 
Xngsten leidet, sexuell zu 
versagen, wenn er nach 
Jahren der Haft entlassen 
wird? Soll die Haftstrafe 
in der einseitigen Form 
der "Abschreckung" allei
ne bewirken, daß dem In
haftierten die Wiederein
gliederung gelingt? Die 
Frage ist: Geht es wirk
lich vorwiegend um die Re
integration und Rehabili
tation des Inhaftierten 
und somit um den Schutz 
der Allgemeinheit, oder 
vorwiegend um das Bedürf
nis zu strafen? 

Wenn die Gesinnung des 
Strafgefangenen sich än
dern soll, so muß es ihm 
eine mündige Gesellschaft 
vormachen, indem sie 
selbst nach Lösungen 
sucht, um das Problem 
"Kriminalität" besser in 
den Griff zu bekommen -
beseitigen kann man es 
wohl nicht . Die Verantwor
tung der gelungenen und 
dauerhaften rviedereinglie
derung wird der Strafvoll
zugsleitung überlassen. 
Dabei ist es eine Sache, 
die die Gesamtbevölkerung 
angeht; an die zu schüt
zenden Bürger wird kaum 
appelliert, sie verhalten 
sich in der Regel passiv. 

Dennoch; eine Gesell
schaft die straft, muß dem 
Straftäter "guten Willens" 
unbedingt die Chance ein
räumen, nach seiner voll
brachten Haftzeit einen 
neuen Anfang zu machen; 
tut sie es nicht, so han
delt sie verantwortungs
los und begibt sich in 
eine amorale, permissive 
Verhaltensweise, die nicht 

weniger verwerflich ist 
als die derjenigen Perso-
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nen, die sie verurteilt . 
Sie sollte diese Leute 
nach VerbüBung ihrer Haft
strafe nicht unbedingt zu 
sozial Behinderten werden 
lassen. 

Ich denke an Arbeitge
ber, die Arbeitskräfte 
nicht einstellen - und das 
noch nicht einmal tempo
rär -, nur weil der Ar
beitssuchende vorbestraft 
ist. Was wird getan, um 
diese Diskriminierung ab
zuschaffen und damit die 
Rehabilitation, von der 
so oft die Rede ist, zu 
fördern? Man könnte doch 
Unternehmern zu~uten, ein 
gewisses Risiko auf sich 
zu nehmen und so erheb
lich zur Senkung der Zahl 
der Rückfälle beizutragen . 

Daß ein Mensch entwick
lungs- und wandlungsfähig 
und das Leben ein Lern
und Reifungsprozeß ist, 
dürfte allgemein bekannt 
sein. Wie soll dieser psy
chische Prozeß eines Häft 
lings beurteilr werden : 
durch Lesen der Gerichts
urteile, usw., womit der 
Leser mit der Vorgeschich
te und Vergangenern kon
frontiert wird? Durch die 
Hinzuziehung eines Psy 
chologen, der mit Hilfe 
von Tests das Abstrakte 
und Irreale ins Konkrete 
übertragen soll? Ein 
Mensch läßt sich schlecht 
in Formeln bringen. 

Ein Betreuer liefert 
halbjährlich einen Bericht 
über den Betreuten, damit 
die Anstaltsleitung sich 
ein besseres Bild vom In
haftierten machen kann; 
dieses Vorgehen ist, so
wohl für die eine als audl 
für die andere Seite, wich
tig. Der Anstaltsleiter 
hat einen Uberblick, eine 
Kontrolle, die nützlich 
ist; er kann die Situati 
on - zum Vorteil des Ge
fangenen - besser ein-
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schätzen, als wenn nichts 
vorliegt . 

Ich möchte noch hinzu
fügen, daß man einen Men
schen nicht zum Psychopa
then abstempeln sollte, 
solange dieser keine adä
quate Hilfe erfahren hat. 
Wie auch immer die Struk
tur der Persönlichkeit 
sein mag, sie unterliegt 
der Veränderung. Man hat 
es in der Erstellung der 
Prognosen sicher nicht 
mit einer kons tanten Ge
gebe~~eit zu tun, sondern 
mit einer variablen und 
der § 2 StVollzG setzt 
dies ja voraus, sonst wür
de er nicht lauten : "Im 
Vollzug der Freiheitsstra
fe soll der Gefangene fä 
hig WERDEN, künftig in s o 
zialer Verantwortung, ein 
Leben ohne Straftaten zu 
führen (Vollzugsziel) . " 

Die Haft ist eine Le
benserfahrung, und wegen 
dieser Erfahrung braucht 
man sich nicht zu schämen. 
Der Gefangene sollte sich 
selbst seinen Wert setzen 
und nicht von Außenstehen
den erwarten, daß die das 
tun . 

Zum Schluß möchte ich 
Hermann Hesse erwähnen; 
ein Zitat, das ich zu mei
nem Leitgedanken gewählt 
habe: 

"Damit das Mögliche ent
steht, muß immer wieder 
das Unmögliche versucht 
werden . " 

MARGOT RÖNNEBECK 

"Ehrenamtliche" 



ANSTEIGEN DER GEFANGENEN
ZAHL 

Die Zahl der Gefange
nen in deutschen Strafan
stalten hat 1981 leicht 
zugenommen. l\fie das Sta
tistische Bundesamt in 
Wiesbaden mitteilte, wur
den am 31. März 1981 ins
gesamt 43 136 Strafgefan
gene und Sicherungsver
wahrte registriert. Die 
Zahl habe sich damit ge
genüber 1980 um 2,1 Pro
zent erhöht. Der stärkste 
Anstieg wurde bei Auslän
dern und Staatenlosen in 
Strafhaft und Sicherungs
verwahrung festgestellt. 
Ihre Zahl vergrößerte sich 
um 18, 4 Prozent auf 3 489. 
Um 4 Prozent auf I 398 
gingen im gleichen Zeit
raum die Zahl der weibli
chen Gefangenen zurück ; 
die Zahl der männlichen 
stieg dagegen um 2,4 Pro
zent auf 41 738. Im Ju
gendvollzug verringerte 
sich' die Zahl um ein hal
bes Prozent auf 6 456. 
Zwei Drit~el der Strafge
fangenen waren vorbe
straft, mehr als die Hälfte 
häufiger als einmal. 

INFORMATION 

terlagen in einem Paket 
zum Zwecke eines Wie
deraufnahmeverfahrens 
zu übersenden. 

2. Steht dem Gefangenen 
kein Geld zur Verfü
gung, ist die Jusciz
vollzugsanstalt ver
pflichtet, diese Kosr::en 
gemJ.ß VV Nr . 8 Satz 2 
ZU § 33 StVollzG ZU 

über nehmen. Dabei ist 
unerheb.lich, ob sie die 
Versendung der Unter
lagen für erforderlich 
hält; entscheidend ist 
hier allein das Ermes 
sen des Betroffenen. 

Beschluß des Oberlandesge
richts Kob lenz vom 6 . 8 . I 982 
- 2 Vollz (Ws) - 56/82 -

§ 108 StVollzG, VV Nr. 2 
Abs. 1 zu § 108 StVollzG 

Der Antrag eines Gefan 
genen kann unzulässig 
sein, wenn er kein in sach
licher Form gehaltenes 
Vorbringen enthält, die 
Beleidigungen überwiegen 
und sich insgesamt ergibt, 
daß der Antragsteller kei -

§§§§§§§§§§§§§§§§§d~R~~§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§faus ern~'=§§§§§§§§ 

§§f~r~ ~§§§§§§§ 
~--. §§§~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~§§§§§§§§ 

§ §s C ')&&&&&&&&&&&&&~ ·-~~§§§§§~~~ 

~~~ .-aragrap. _~en~~ 
§§§§§§§§§§§§9j~~§§§~~§§§§§§§§§§§§ 

~m~ oscnunne,,m~~ §§§§§ ~ ___ §§§§~ 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§~~~§§§§§§§§§ 

§ 33 Abs. 4 StVollzG, VV 
Nr . 8 Satz 2 zu § 33 St
VollzG 

1. Ein Gefangener i s t im 
Interesse einer unein
geschränkten Verteidi
gung befugt, seinem 
Verteidiger Proze ßun-

ne sachlichen Einwendun
gen gegen die beanstande
te Maßnahme hat, sondern 
ledigl ich die Verunglimp
fung anderer verfolgt. 

Beschluß des Oberlandes
gerichts München vom 13.5. 
1982 - I Ws 396/82 -
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Änderung der VV zu § 14 
StVollzG 

Die Landesjustizverwal
tungen haben vereinbart , 
die bundeseinheitlichen 
Verwaltungsvorschriften 
zum Strafvollzugsgesetz 
(VVStVollzG) wie folgt zu 
ändern: 

Nr. 2 VV ZU § 13 StVollzG 
erhält folgende Fassung: 

(1) Der Urlaubkannaufge-
teilt werden. Hin - und 
Rückreise sind Teil 
des Urlaubs . 

(2) Urlaubsjahr ist das 
Kalenderjahr. Der Ur
laub ist nicht in das 
nächste Jahr übertrag
bar. 

(3) Auf jedenvollenMonat 
der StrafverbüBung 
entfallen im Rahmen 
der Höchstdauer (§ 13 
Abs. 1 StVollzG) in 
der Regel nicht mehr 
als zwei Tage Urlaub . 

(4 ) Zeiten , in denen der 
Gefangene die Voraus
setzungen für eine Be
urlaubung noch nicht 
erfüllt (§ 13 Abs . 2 
StVollzG) , können bei 
der Berechnung des Ur
laubs berücksichtigt 
werden . Für Zeiten, 
in denen der Gefangene 
für eine Beurlaubung 
nicht geeignet ist, 
soll ihm Urlaub in 
der Regel nicht ge 
währt werden. 

Eine entsprechende Xn 
derung der bundeseinheit
lichen Verwaltungsvor
sehr iften zum Jugendstraf
vollzug (VVJug) wird vor
bereitet. 

(Entnommen aus Zeitschrift 
für Strafvollzug und 
Straffälligenhilfe, Heft 
6/1982) 
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An die 
Redaktionsgemeinschaft 
•der lichtblick• 

Ihnen allen möchte ich 
zum - bereits begonnenen -
Jahre 1983 viele teWün -

e aussprec 
manchem , was ich in den 
letzten Heftengelesen ha
be, scheinenmir gute Wün
sche sehr angebracht. Mö
gen sie sich verwirkli
chen. 

Aufs Tiefste erschüt
tert hat mich die Nach
richt , daß im neuerbauten 
Haus V alles Lebendige 
ausgeschlossen werden 
soll: keine Zierfische, 
kein Wellensittich kei n 

urnentop . 
Das erinnert an alte 

Zeiten , in denen man die 
Gefangenen in Verließe 
einsperrte, in denen kein 
Grashälmchen mehr zu se
hen war. Mit einer solchen 
Vorschrift tötet man doch 
alles Leben im Menschen . 

Hoffentliehwird da noch 
etwas geändert! 
Mit freundlichen Grüßen 
Minna Zemmrich 

Der Leiter der JVA Tegel 

- 453.59/81 -

1 Berlin 27, den 16.12.1982 

App.: 258 

Betr.: Haftkostenbeitrag nach§ 50 Abs. 2 in der Fassung des§ 199 Abs. 2 
Nr . 3 StVollzG; 

hier : Feststellung des Durchschnittsbetrages für das Kalenderjahr 
1983 

Vorg . : V C 1 1 - 4533/1-V/3 vom 06 . 12 . 1982 

Der Senator für Justiz hat mit o . g. Anordnung folgendes mitgeteilt: 

"Der Bundesminister der Justiz hat für das Kalenderjahr 1983 den Durch
schnittsbetrag der gem. § 17 des 4. Buches Sozialgesetzbuch bewerteten 
Sachbezüge wie ·folgt festgestellt: 

1. Für Gefangene bis zur Vollendung des 18 . Lebensjahres und Gefangene 
in einer Berufsausbildung, beruflichen Fortbildung oder Umschulung : 

a) Monatlicher Durchschnittsbetrag 
b) Tagesdurchschnittsbetrag 

2 . Für alle übrigen Gefangenen : 
a ) Monatlicher Durchschnittsbetrag 
b) Tagesdurchschnittsbetrag 

363,95 DM 
12,13 DM 

428 , 18 DM 
14 , 27 DM 

Für nicht in Anspruch genommene Anstaltsverpflegung ist der zu entrich
tende Haftkostenbeitrag in An\oTendung der Nr . 8 Satz 2 der AV zu § 39 St
VollzG täglich um folgende Beträge zu kürzen : 

Frühstück 1 ,10 DM 
Mittagessen 2,60 DM 
Abendessen 1,55 DM 

Insgesamt: 5,25 DM 

Ich bitte, die Gefangenen in geeigneter Weise zu unterrichten und bei 
der Erhebung der Haftkostenbeiträge entsprechend zu verfahren ." 

Für die hiesigen Freigänger ist danach ein kalendertäglicher Haftkostensatz 
in Höhe von 14,27 DM zu erheben . 

Dieser Raftkostensatz ermäßig~ sich an den Tagen, an denen der Freigänger 
nicht an der Anstaltsverpflegung teilnimmt von max . 5,25 DM auf 9,02 DM . 
Diese neuen Sätze sind mit sofortiger Wirkung zu erheben und auch bei der 
Ausfertigung von Zulassungsverfügungen zum Freigang zu verwenden . 
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I . Auch in dieser Ausgabe 
des LICHTBLICKS gibt es 
zum Stichwort "kriminolo
gische Forschung durch 
Prof. Rasch" nichts Neues 
zu berichten : Weder haben 
wir bis heute (13. 1.83) 
e i ne Antwort auf unser 
Schreiben vom I I . I 0. 82 er
halten, noch ist uns bis
her ein von ibm beauftrag
ter l-1ensch mit Fragebogen 
über den Weg gelaufen. Die 
Angelegenheit wird langsam 
spannend! 

2 . Nach uns vor liegenden 
Informationen ist im De
zember 1982 ' mal wieder 
ein Gefangener im Knast 
"vergessen" worden: Peter 
H. hätte nach dem Willen 
der Justiz am 12;1.83 
entlassen werden sollen. 
Durch einen von der Staats
anwaltschaft beantragten 
Zusammenzugzweier Einzel
strafen (Beschluß des 
Amtsgerichts Tiergarten 
vom 10 . 12 . 82) sollte ihm 
jedoch ein Monat erlassen 
werden . Das hat er selbst 
jedoch erst kurz vor '-leih
nachten erfahren, und da 
hätte er aufgrund der so
genannten Weihnachtsamne
stie längst auf freiem Fuß 
sein sollen . Ers t auf In
tervention durch den An
staltsbeirat wurde er 
schließlich am 28.12.82 
entlassen : Blitzenclas
sung ! Aber was ist mit den 
Tagen, die er zu lange ge
ses sen hat? Ausgerechnet 
zu Weihnachten ! Ein schö
nes l-leihnachtsgeschenk! 
Bekommt er Haftentschädi
gung? 

Wenn ein normaler Mensch 
einen anderen gegen seinen 
Willen und ohne gesetz-

TEGEL - INTERN 

liehe Befugnis festhält, 
nennt die Justiz das 
"Freiheitsberaubung" (§ 
239 StGB). Und wie nennt 
man das ~ wenn das gleiche 
durch eine Justizvollzugs
behörde geschieht? 

3 . In der vorigen Ausgabe 
hat der LICHTBLICK recht 
ausführlich über das im 
letzten November eröffne
te Haus V der JVA Tegel 
berichtet. Dafür -und für 
das ganze Heft ! - sei hier
mit gedankt . Uns sind dazu 
zwei Kammergerichtsbe
schlüsse eingefallen : 

a) Am 27.9.79 hat das KG 
entschieden, daß der Wi
derruf einer einmal er
teilten Genehmigung zur 
Vogelhaltung nur aufgrund 
einer strikten Einzelent
scheidung, orientiert an 
den Grundsätzen der Ange
messenheit und Notto~endig
keit, erfolgen darf (2 Ws 
220/79 Vollz). Damit ist 
die Hausverfügung 5/1979 
vom 7 .5.79- genauso all 
gemein gehalten wie das 
generelle Verbot der Vo
gelhaltung in Haus V! -
fast vollständig aufgeho
ben worden. 

b) Am 10 . 12.80 hat das KG 
festgestellt, das Vorhan
densein zweier Blumen
töpfe in einer Zelle mache 
diese noch nicht undurch
suchbar (2 l-ls 3/80 Vollz) . 
Diese Begründung könne ein 
generelles Verbot von Blu
mentöpfen in Zellen nicht 
tragen, genauso ein gene
relles Verbot wie das in 
Haus V verhängte. 

Sollten Beschlüsse des 
Kammergerichts etwa in 
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Haus V nichts gelten? 

4 . Durch Ver fügung des 
Teilanstaltslei ters I , des 
Vollzugsdienstleiters I 
und des Leiters des Allge
meinen Vollzugsdienstes 
ist die Zahl der Gemein 
schaftssprechstunden für 
das Jahr 1983 von bisher 
garantierten 15 auf zu
künftig maximal 12 gekürzt 
worden. In Abstimmung mit 
der Insassenvertretung 
III/E - die Jungs dort 
drüben sind auch betrof
fen - haben wir demLeiter 
der Gesamtanstalt in einem 
Schreiben vom 24 . 10 . 82 
vorgeschlagen , das Einlaß
verfahren für die Gäste 
zur Gemeinschaftssprech
stunde so zu verändern, 
daß mehr Leute zugelassen 
werden können . Ein Ge
spräch darüber hat der 
Teilanstaltsleiter I am 
7. 12 . 82 brüsk und ohne Er
gebnis abgebrochen . 

Da s Gespräch mit dem Lei
t er der Gesamt anstalt am 
10 . 1. 83 ( ! ) war sehr sach
bezogen und intensiv. i-lie 
aber das Ergebnis aus
sieht , haben wir noch 
nicht erfahren . '-lir halten 
unsere Argument e für recht 
schwerwiegend. Jetzt heißt 
es Warten . .. 

i.A. 
Jörg Heger 
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HUMORLOSE ENTSCHEIDUNG 

"Nun wird's mir aber 
langsan zu bunt" , muß sich 
der TA III gesagt haben 
und ließ diesem Geistes
blitz Taten folgen . Er er
teilte die Anweisung, daß 
die "Sticker" (Aufkleber) 
an den Zellentüren zu ent
fernen seien . Wohlgemerkt 
nur an den Zellentüren, 
die gerade von außen "re
noviert" wurden. 

Bis wann auch der letz
te Aufkleber verschwunden 
sein muß , kann man sich 
ausrechnen . Bereits jetzt 
sind 5 Stationen renoviert 
und ers~rahlen im schön
sten "Nudelgelb", wobei 
sich das "Zuchthausbraun" 
der Türen in den für die 
TA III typischen tristen 
Vollzug harmonisch ein
fügt . 

Oie muntere Auflocke
rung besagter bunter Auf
kleber scheint nicht in 
das Bild zu passen , das 
sich Beamte, Besucher und 
speziell der Teilanstalts
leiter von der grabesähn
lichen und Ernsthaftig
keit aus~trahlenden Si tua
tion eines Gefängnisses 
vorschweben lassen . 

Oder waren es am Ende 
die Inhalte der Aufkleber , 
die diese Entscheidung 
forcierten? Sah man in den 
teils lockeren Sprüchen 
gar einen Angriff auf die 
so sorgsam genütete Macht
position oder eine Unter
grabung der Autori tät? 

Übrigens : Autorität und 
den einhergehenden Respek"t 
muß man sich erwerben ; sie 
fallen einem nichtmit der 
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ergatterten Position zu. 
Doch das nur nebenbei . 

Wie dem auch sei , gera
de diese humorlose Ent
scheidung ist "lachhaft ''. 
Gleichzeitig zeigt sie 
wieder einmal, daß Indivi
dualismus , Eigeninitiati
ve und ähnliche resoziali
sierungsfördernde mensch
liche Eigenschaften gar 
nicht gerne gesehen wer
den . Viel wichtiger er
scheint es den Verwal 
tungsmenschen , angepaßtes 
Verhalten und bedingungs
lose Unterwerfung zu er
reichen. 

Bei andere~ Verhalten 
der Gefangenen könnte 
sonst womöglich doch noch 
jemand resozialisiert vier
den . 

Welch schrecklicher Ge
danke! -war-

VERLORENER PROZESS 

Der Antrag des "Licht
blicks" bei der Straubin
ger Strafvollstreckungs
kammer bezüglich der durch 
die Straubinger Anstalts
leitung im März 82 ent
fernten Seiten, die den 
Bericht "Flucht nach Plan" 
enthielten, wurde jetzt 
nach vielem Hin und Her 
abgewiesen. 

Nachdem noch kurz vor
her die Anstaltsleitung 
sich bere1. t erklärt hatte, 
die entfernten Seiten an 
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die Gefangenen auszuhändi
gen, verwiesen sie im näch
sten Schriftstück au= ein 
Fürther Urteil und zogen 
ihr Angebot wieder zurück. 

Pech für uns! Pech für 
die Inhaftierten in Strau
bing! 

Der Grund für die Ab
\.,reisung war letztendlich, 
daß nicht wir- die Redak
tion - in unseren Rechten 
verletzt wurden, deshalb 
der Antrag abzuweisen wä
re . 

für 
Nicht 

Klar und deutlich 
alle in Straubing . 
wir hätten klagen müssen, 
sondern die Betroffenen 
aus Straubing, denen die 
Seiten vorenthalten wor
den sind . 

Wer aus Straubing an 
dem Urteil interessiert 
ist, dem schicken wir es 
auf Anfrage gerne zu. 

Die Frage der "Zur-Ha
be-Nahme" dagegen, die 
wir in unserem Impressum 
extra ausgedruckt haben 
und die die Eigentumsver
hältnisse bei derartiger 
Handhabung in Zweifel 
stellt, muß zivilrechtlich 
erst noch geklärt werden. 

Hier bitten wir, be
reits getroffene Entschei
dungen in dieser Richtung 
uns zuzuschicken. -war-

KNOBLAUCH CONTRA FERNSEHEN 

"Knoblauch ist sehr ge
sund", vernimmt man a 11 er
ortens und natürlich be
sonders von denjenigen, 
die ihn gerne "eimerweise" 
essen . 



Da sich über den Ge
schmack schlecht streiten 
läßt, konzentrieren wir 
uns hieraufden durch die 
Knoblauchesser verbreite
ten Geruch. Der aber ist, 
ohne Streit, für jeden 
Anti -Knob I auehernicht nur 
im wahrsten Sinne des Wor
tes "anrüchig", sondern 
ähnelt eher einem Schlag 
ins Gesicht. 

Womit wir vom Geruch 
weg sind und beim Gestank 
gelandet wären. 

Ganz besonders stark 
macht sich dieser Gestank 
in Tege 1 , Haus I I I , in den 
Gemeinschaftszel Jen be
merkbar . Leider sind dort 
auch die Fernseher unter
gebracht, so daß die Anti
Knoblaucher meistens aufs 
Fernsehen verzichten. 

Den meisten Gefangenen 
- h i ermit sind die Deut 
schen gemeint- fällt das 
nicht einmal schwer, da 
sie seit längerem ohnehin 
keine Sendung im Ruhe ge
nießen können. 

Durch die Sprachbar
riere der meisten Auslän
der, sind diese natürlich 
nicht an Sendungen inter
essiert , die viel Text 
enthalten. So wird von 
Station zu Station ge
schaltet um eine Sendung 
zu erwischen, die nicht 
vieler Worte bedarf, um 
verstanden zu werden. 

Der Menta 1 i tät entspre
chend wird dabei noch zu
sätzlich lautstark disku
tiert - und gegessen. Der 
Knoblauchduft (welch vor
nehmes Wort dafür}, das 
Sprachengewirr und das 
"Station-Wechsle- Dich" 
Spiel läßt uns den Vor
schlag unterbreiten, es 
doch flügelmäßig einmal 
mit einem Fernsehraum nur 
für Deutsche zu versuchen. 

Viel Frust könnte auf 
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diese Art abgebaut werden. 
Noch besser wäre es jedoch, 
dem Hamburger Beispiel zu 
folgen und Fernseher, pri
vate, für alle Gefangenen 
zuzulassen. 

Bei einerAusländerkon
zentration (Haus I I I} von 
47 % kann sich jeder aus
rechnen, wie es in jedem 
Fernsehraum zugeht . 

Die a I ternat i ve Lösung, 
die Deutschen bei den Aus
ländern zu integrieren, 
mag zwar ba I d rea I i tätsbe
zogenes Denken sein, wird 
von den Gefangenen aber 
stärkstens abgelehnt. 

Auch wenn die Deutschen 
in Haus 111 baldeineMin
derheit sein werden, so 
sind sie doch immerhin 
im eigenen Land, sind von 
Geburt Deutsche und auf 
keinen Fall dazu ver
pflichtet, das Brauchtum 
andersdenkender Nationen 
anzunehmen. 

Wie also vtäre es mit 
einem Ferns~hraum, in dem 
man eine deutsche Sendung 
ohne Störung verfolgen 
darf? -war-

- KNETE- KIES-MAMMON- KOHLE-
Mit 5 % sind wir wie

derdabei . Es kann si nnlos 
gepraßt werden, und der 
Verschwendung sind keine 
Grenzen gesetzt. 

Gemeint sind damit die 
Grundlöhne für Inhaf tier
te , die nach § 1 Abs . 1 
StVollzVergO wieder mal 
neu festgesetzt wurden und 
ab 1. Januar 1983 - laut 
Anordnung des Senators für 
Justiz vom 8.12.1982 - in 
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Kraft treten, bzw. gezahlt 
werden müssen. 

Für den ei nzelnen Ge
fangenen bedeutet das fo 1-
gendes : 
- Eckvergütung I/4 ,64 DM 
- Eckvergütung I I/5 ,44 DM 
- Eckvergütung li I/6 , 18 DM 
- Eckvergütung IV/6 ,92 DM 
- Eckvergütung V/7 , 73 DM 

Für arbeitstherapeuti 
sche Beschäftigung ergi bt 
sich hieraus ein Arbei ts
entgeld in Höhe von 3,48 DM 
pro Tag. 

Noch einmal zur besse
ren Klarheit - auch der
jenigen, di e mit dem Voll
zugsgeschehen ni cht so auf 
dem laufenden sind - für 
alle : Es handeltsich hier 
nicht um St undenlöhne, 
sondern um Tagessätze , von 
denen nochein Dritte 1 a 1 s 
Überbrückungsgeld einbe
halten wird . 

We 1 eh hervorragende Mo
t ivation f ürdenh ier Ein
si tzenden , es doch ma 1 mit 
Arbeit zu versuchen. Frei 
nach dem Motto : 
Arbeit macht das Leben süß , 
macht es ni e zur Last , 
jede and're Tätigkeit , 
bringtdir doch nur Knast. 

Auch Pfennige können 
di e Waagschale verändern : 
so - oder so . -war-

AUCH EINE LÖSUNG! 

Gefangene machten dar
auf aufmerksam, Frau Gi 
sela Fechner (MdA) kümmer
te sich darum und die Zei -
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tung berichtete darüber: 
"Fleisch-Sch(w)und" in der 
Tegeler Küche . 

Es gab einigen Wirbe l 
und so manchen Beamten 
hörte man fragen: "Mensch, 
hat die denn nichts besse
res zu tun als hier das 
Fleisch nachzuwiegen?" 

Verständlich war diese 
Frage nur, wenn man be 
denkt, wer sie stellte, 
wie deren Einstellung zu 
den Gefangenen generell 
ist und, daß es sich nicht 
um Beamtenessen handelte, 
sondern nur um den Fraß 
für die Gefangenen . 

"Priß ', Hund, oder 
stirb!", ist nicht nur ein 
alter Slogan oder etwas, 
das man zur Erheiterung 
in der Kneipe zum besten 
gibt; hier scheint es sich 
um eine fundierte Einstel
lung zu handeln. 

So ist auch die Reak
tion auf die "ach s6 un
angenehmen Veröffentli
chungen" zu erklären, die 
natürlich nicht ausblieb, 
nicht ausbleiben konnte . 

Um den Schwund eventu
ell doch noch erklären zu 
können, läßt man zur Zeit 
ein Gutachten erstellen, 
welches beweisen soll, wie 
und warum es zu "soviel" 
Schrumpf - Fleisch kommen 
ka.nn - kommen muß . 

;1er nun denkt, daß i n 
der Zwischenzeit (und auf
grund der parlamentari
schen Schelte) mehr an 
Fleisch aufgetischt wird, 
der hat nicht mit der Wi 
derspenstigkeit des für 
die Speisepläne zuständi
gen Beamten gerechnet . 

Damit keiner mehr kon
trollieren kann , ob man 
ihn beschissen hat und 
wieviel an seiner Portion 
fehlt, hat man einfach auf 
den Speiseplänen die 
Grammzahlen weggelassen. 
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Auch eine Lösung, so 
meinen wir; für die Gefan
genen jedoch keine akzep
tierbare . 

Prau G. Pechner dürfte 
mit ihrer Intervention 
auch etwas anderes im Sinn 
gehabt haben. Soviel steht 
fest . 

-war-

BESITZVERH]{LTNISSE 

Nicht imme~ sind die 
auf den Zellen befindli
chen Gerär;e wie Perrt'lseher~ 
Radio und Kassettenreko~
de~ ordnungsgemäß auf der 
Hauskammer eingetragen . 

Bei Zeltenkontrollen 
wird dann festgestellt~ 
daß das betreffende Ge~ät 
zwar da ist~ die Herkunft 
aber nicht meh~ ermittelt 
werden kann . 

Das kann viele Grande 
haben . Ein zur EntLassung 
anstehender Mitgefangener 
läßt seinen Apparat dem 
Kwrrpet da~ mit dem e~ jah
reLang Fr>ev.d und Leid ge
teilt hat . Ein ander>er 
wieder hat sich einen an
gebotenen Apparat fü~ Kaf
fee oder Tabak gekauft . 
Es kann aber auch sein~ 
daß der Vorgang - hier das 
Einbringen des Appa~ates -
seir;ens der Hauskamner v.n
ko~rekt (fehlerhaft) abge
wickelt wurde . Möglich ist 
alles~ da Menschen nun 
einmal Fehle~ machen und 
keiner davo~ gefeit ist . 

Das E~gebnis solcher 
Feststellungen~ das Auf
finden solche~ nicht ein
get~agender Apparate führt 
erst einmal in de~ Regel 
dazu~ daß de~ bet~effende 
Apparat eingezogen wi~d 
und zur Hauskammer ge
br>acht wird~ wo man ihn 
dann solange deponie~t~ 
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bis die 1'BesitzverhäZtnis
se 11 gek Zä.rt sind. Und das 
kann dauern . 

Anschriften von Bekann
ten ver>ändern sich~ Fi~men 
machen Pleite~ Verwandte 
ste1'ben und ehemal-ige Kon
takte sind aus irgendwel
chen G~ünden abgeb1'ochen. 
v/ie soUman aZso aus die
ser Isotation hie1' drin
nen die geWUnschten Nach
weise erb~ingen? 

So geschieht es oft~ 
daß der Betrof:'ene in sei
ner> Ohnmaaht dasteht~ zwar 
das benötigte Ge1'ät hat~ 
es aiJe~ trotzdem nicht be
nutzen kann . Die leidigen 
Besitzve~häl~aisse sind 
da~an schuld. 

De~einfachste Weg h~e~ 
im Knast und bei solchen 
FäZlen dürfte sein~ daß 
man sich eine Ve~siche~ung 
des Bet1'effenden geben 
läßt . Mit de~. sch~iftli
chen Fixie~ung der Nummer 
des Ge~äts sowie de~ Ei
gentumserklärung~ sollte 
man seitens der Anstalt 
genV~end abgedeckt sein . 
Denn Sinn diese~ Ano~dnung 
ist es ja nv~~ zu verhin
de~n~ dal3 geklaute Geräte 
inne~halb de~ Anstalt ge
hande Zt we~den . 

Im Kontrast zu diesem 
ganzen~ zeitaufwendigem 
Firlefanz (genutzt hat es 
bis jetzt nicht viel) ist 
es seh~ sel~sam~ zu beob
achten~ daß auf den Zellen 
gefundene Gifte~ Schnaps 
oder der harmlose - aber 
une~Zaubte - Sr;~omanschiuß 

sofo~t dazu füh1'en~ den 
Bet~effenden zu kategori
sieren~ abzus tempeln v.nd 
zu best~afen . 

Hie~ we~den komischer
weise die Besitzve~hält
nisse nicht er>st eruiert . 
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EINE 

T 
von Dipl .-Psych. Sylwia Zaler 

WAS UND MIT WEM? 

Ich hatte in der letz
ten Ausgabe im Dezember 
über die zwei unterschied
lichen großen Gruppen von 
Insassen geschrieben, wie 
sie sich bezüglich einer 
Therapie verhalten. Ich 
habe anschließend, nach 
Erscheinen des betreffen
den "Lichtblicks", Zu
schriften erhalten, zum 
Teil ein wenig erboste von 
Insassen, die mir schrie
ben, daß es doch außer 
diesen zwei Gruppen auch 
noch andere Insassen gäbe, 
die eine Therapie durch
aus begrüßen würden und 
eher an einem Mangel an 
Möglichkeiten und Angebo
ten leiden . 

Ich bin über diese 
Briefe erstaunt und er
freut gewesen, da sie mir 
zeigen, daß es tatsäch
lich diese anderen gibt. 
Und es gibt sie auch, aber 
ich mußte aus Platzgründen 
irgendwo bei dem Artikel 
aufhören und - ich dachte 
mir, warum nicht gerade 
an dieser Stelle. 

Ich will also heute auf 
den noch nicht genannten 
"Typus" eingehen, den ich 
ganz und gar nicht verges
sen oder übersehen habe. 
Aber er ist auch am 
schwierigsten zu be
schreiben, denn eigentlich 
handelt es sich gar nicht 
um einen bestimmten Typus. 

Er hat weder typische 
Merkmale, noch typische 
Verhaltensweisen, noch 

sonst etwas, wodurch er 
sich eindeutiger "klassi
fizieren" lassen könnte. 
Er ist eher ein Individua
list, sofern jemand das in 
dieser Umgebung sein kann, 
steht weniger eindeutig 
au:: dieser oder jener Sei
te, gehört oft auch nicht 
zu einer ganz bestimmten 
Clique, mit der, und nur 
mit der, er ständig ver
kehrt, sondern hat: ent\oTe
der wenig Kontakte oder 
zu sehr verschiedenen Leu
ten. Er ist meist weniger 
abwehrend gegenüber der 
"anderen Seite", wenn auch 
durchaus mißtrauisch. Aber 
er hat nicht so ein aufge
teiltes festes Freund
Feind-Schema, in das er 
die Leute, je nach der 
Funktion, reinstopft, 
egal, ob sie da hingehören 
oder nicht. Jemand, der 
zufällig von "draußen" 
reinkommt, muß nicht unbe
dingt unsympathischer 
sein als jemand "drin" und 
jemand, der "drin" sitzt, 
ist für ihn nicht unbe
dingt vertrauenswürdiger 
als der von "draußen". Und 
das macht die Arbeit und 
Umgangsweise mit ihm so
fort angenehmer und bes
ser, da er mehr nach sei
nem Gefühl geht, ob er 
mit dieser Person kann und 
will und weniger nach sei
nem "Kopf-Muster". 

Dabei entsteht dann 
durchaus eine warme Atmos
phäre und eine \-lirkliche 
Psychotherapie ist ohne 

· eine gewisse Sympathie und 
beidseitige Akzeptierung 
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gar nicht denkbar. Das ist 
auch der Grund, weshalb 
eine "Therapie" weder ver
ordnet, noch zwangsweise 
durchgeführt werden kann. 
Immerhin handelt es sich 
dabei ja um eine Bezie
hung, in der private und 
intime Dinge angesprochen 
werden und die ist ohne 
Vertrauen nicht möglich. 
Und das wiederum ist ab
hängiger von dem Gefühl 
und weniger von einer 
Funktion oder einem Beruf, 
den jemand ausübt oder ei
ner Tat, die jemand began
gen hat. 

Dieser eben genannte 
Persone~~reis läßt sich 
überall finden. Er ist \oie

der besonders intellektu
ell noch "dümmlich", kann 
jeden und keinen Beruf er
lernt haben und jede Tat 
getan haben. Ich habe so
wohl Lebenslängliche er
lebt als auch Leute, die 
als Eigenverbraucher mit 
einem kleinen Stückehen 
"Shit" erwischt wurden 
und an der Auseinanderset
zung innerhalb einer The
rapie interessiert waren. 

Entscheidend war immer 
der "subjektive Faktor", 
die Bereitschaft und Wil
ligkeit, sich mit sich 
selber und den Mitmenschen 
zu beschäftigen, eigene 
und fremde Verhaltenswei
sen verstehen zu wollen. 

Dieser Faktor, sowie ein 
innerer Leidensdruck, daß 
es so nicht mehr weiter
geht, sind die entschei
denden Merkmale für eine 
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Therapiefähigkeit im Sin
ne von "Heilung" . 

Ein Patient, der mit 
Magenschmerzen zum Arzt 
kommt und sich nicht un
ters uchen und sagen läßt, 
daß der Magen das ist, 
was krank ist, muß dann 
mit seinen Schmerzen und 
den Einschränkungen, die 
sich daraus ergeben, le
ben . Und es gibt genug 
solcher Patienten . 

In einem Gefängnis sind 
nun aus Gründen, die ich 
früher schon einmal ausge
führ t habe, solche Einzel
nen tatsächlich sehr ver
einzelt anzutreffen, wahr
scheinlich, prozentual im 
Vergleich zur übrigen Be
völkerung außerhalb eines 
Gefängnisses gesehen, un
terpräsentiert . Das hat 
über die genann~en Gründe 
hinaus noch weitere Ursa
chen, deren Besprechung 
hier zu weit führen dürf
te . Es sei nur kurz darauf 
hingewiesen, daß im allge
meinen diejenigen, die die 
oben beschriebene Art und 
Angehensweise haben, oft 
schon frühzeitig den "Weg 
nach innen" in die "Neuro
se" angetreten haben und 
weniger den nach "außen" 
in die "I<riminose". Sie 
sind dementsprechend mehr 
in Krankenhäusern aller 
Art oder in den Praxen von 
Ärzten, Psychologen oder 
Psychotherapeuten anzu
treffen als in Gefängnis
sen . Die Ursachen, warum 
der eine auf Mißstände 
nach innen reagiert und 
der andere nach außen, 
lassen sich nicht genau 
sagen, es gibt viele Theo
rien darüber, keine kann 
es aber wirklich erklären, 
genausowenig, wie ein Arzt 
voraussagen kann, ob der 
eine Mensch mit Magen
schmerzen oder mit Herz
versagen reagieren wird . 
Es lassen sich eben nur 
Vermutungen darüber an-
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stellen, die sich dann 
erst durch die intensivere 
Beschäftigung mit diesem 
Menschen verstehen und er
härten lassen. Natürlich 
ist eine Koppelung beider 
Seiten möglich, als eine 
dritte Variante sozusagen, 
sie tritt aber offensicht
lich seltener auf und das 
ist der Grund, weshalb 
dieser Einstellungstypus 
weniger in Gefängnissen 
vorzufinden ist, neben an
deren Gründen, die da mi~
hineinspielen, selbstver
ständlich . 

Erschwerend kommt noch 
hinzu, daß diese Insassen 
sich in einem Milieu im 
Gefängnis wiederfinden, 
das der Entwicklung dieser 
inneren Bereitschaft und 
Fähigkeit sehr ab.,.1eisend 
und sogar feindlich gegen
übersteht und zwar von al
len Seiten. Dadurch kann 
sich diese Tendenz kaum 
weiterentwickeln, sie wird 
zugunsten eines Gruppen
drucks, eines seelischen 
Überlebenskampfes unter
drückt und der Einzelne 
bedarf viel (sogar mehr 
als draußen), um sich mit 
seinem Bedürfnis und Ver
such gegen alle Seiten 
durchzus etzen. Und das 
wiederum bedeutet, daß die 
Gefahr eines Mißerfolges 
größer ist als irgendwo 
anders . 

Draußen hat dieser 
Mensch auch die Möglich
keit, sich seine Leute 
auszusuchen, die Umgebung 
zu wechseln, aus bestimm
ten Situationen herauszu
gehen, wenn sie ihm nicht 
mehr passen und seine Be
dürfnisse nicht mehr be
friedigen. Anders im Ge
fängnis: der Insasse, der 
sich auf diesen Weg macht, 
bleibt an der äußeren Rea
lität erst einmal kleben, 
kann keine entsprechenden 
veränderten Erfahrungen 
mit anderen Menschen und 
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Möglichkeiten machen, kann 
seine inneren Erkenntnisse 
und Einsichten nicht adä
quat umsetzen und verfällt 
unter Umständen einem neu
en Gefühl von Sinn - und 
Mutlosigkeit , und seine 
vielleicht noch vorhandene 
Kraft prallt buchstäblich 
an den Mauern seiner Umge
bung ab. 

Das alles erschwert den 
Prozeß einer Therapie im 
Gefängnis erheblich . Dazu 
kommt der Energieaufwand, 
den eine Therapie inhalt
lich benötigt . Eine Thera
pie ist zeitweilig eine 
innerste Schwerstarbeit, 
die denjenigen, der sich 
in einem solchen Prozeß 
befindet, voll in Anspruch 
nimmt und seine Aufmerk
samkeit strecken..,leise von 
äußeren Dingen ablenkt . 

Die auftauchenden Er
kenntnisse sind oft 
schmerzhaft, die Einsich
ten unangenehm und pein
lich und das ist auch ein 
Grund, weshalb die Psycho
logie mit all ihren Able
gern instinktiv sowohl öf
fentlich als auch privat 
von vielen mißtrauisch be
äugt und ängstlich abge
wehrt wird . Schließli ch 
weiß ja keiner, was alles 
so in einem schlummert und 
dann hochkommen könnte und 
davor haben die meisten 
eben doch eine beträchtli
che Angst; oft mehr als 
vor äußeren Dingen . 

Das gilt für sämtliche 
Menschengruppen, die in 
den Gefängnissen wie die 
außerhalb . Nur haben die
jenigen, die in den Ge
fängnissen einsitzen, es 
auch noch mit besonderen 
erschwerenden äußeren Um
ständen zu tun, die ich 
bereits in früheren Arti
keLfl andiskutiert habe und 
die zu einem großen Teil 
dazu beitragen, eine The
rapie in einem Gefängnis 
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auss ichtslos und erfolglos 
zu machen . 

Um eine sinnvolle The
rapie in einem Gefängnis 
zu ver wirklichen, müßten 
die gesamten Strukturen 
verändert werden, die An
fangsgründe von kriminel
lem Verhalten angegangen 
\·Terden und letztendlich 
nach dem therapeutischen 
Wert und Zweck von Gefäng
niseinr i eh tungen überhaupt 
gefragt werden, wie dies 
schon in anderen Ländern 
begonnen hat. 

Denn - in letzter Kon
sequenz \.,.iderspricht sich 
das innere, helfende und 
verstehende Anliegen einer 
wirklichen Psychotherapie 
mit bestrafenden Maßnah
men, ebenso wie eine Ver
massung Individualisie
rungstendenzen aus~ 

schließt. Und um es noch 
einmal in Kürze zu sagen: 
eine Psychotherapie ist 
entge gen den Befürchtungen 
vieler keine Manipula
tionstechnik, ihr Ziel ist 
das selbstbewußte, sensi
bel wahrnehmende und mit 
"einem gesunden Egoismus" 
ausgestattete Individuum 
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einer Gruppe. Ihre Technik 
ist das Gespräch und ihr 
Erfolg reicht nur soweit, 
wie die Einzelnen es zu
lassen und wünschen . 

STELLENANGEBOT: 

Und für diese Einzelne n 
lohnt e s sich für mich im 
Gefängnis zu arbeiten . 

ENDE 

W-Ut .ou.c.he.n. jemanden, de.Jt un6 .{..n. da..o Ruc.h dVt Pcvr.a.pl.llf
c.ho.tog.ü. e..<.nßü.W u.nd e.v:tt. mä Te.c.hrUk.en. (Te..te.IUne.J.Je. , 
Te..te.pha...üe. e.:tc.. J a.u.5 CÜe.J.Jem we-U:en Gebiet ve.M:lt.au.:t ma
c.hen k.ömu:e.. E:S wäl!..e .oc.hön, zu w.L~6e.n., wa.nn man "gehen" 
dCVtS - und evti.. bu den Ent.oc.he.i.du.nge.n "milzu.he.R.6e.n." . 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Die Resozialisierung der Strafentlassenenhilfe sei
ne Resozialisierung silj.iJrnrn:tfij eherstellen konnte. 

Z\veimal habe er nach 
der Entlassung verschie
dene Bewährungshelfer be
kommen , diese seien aber 
überlas tet getvesen und 
hätten sich nicht genügend 
um ihn gekümmer t . Er sei 
r egelmä ßig nicht auf die 
Entlassung vorbere i tet 
worden und habe immer ohne 
Arbeit und Unterkunft auf 
der Straßegestanden . 

von Bemd 1\1/aelicke Er selbst habe sich im-

Be im Bundesverfassungs
gericht geht im Frühjahr 
1982 die Klage eines seit 
mehreren Jahr en einsitzen
den Insassen einer west
deuts chen Jus t izvollzugs
anstal t ein . Er klagt sei
nen Anspruch auf Resozia
lisier ung nach dem StVoll 
zG ein mit der Begründung, 
daß trotz der Verbüßung 
mehrerer Freiheitsstrafen 
seit dem lokrafttreten des 
Gesetzes am I . I . 1977 ~ve

der der Vollzug noch die 

mer wieder um Arbeit und 
Lebensunterhalt bemüht und 
darum, seine hohen Schul
den zurückzubezahlen . Als 
alleinstehender Arbeits
loser sei ihm die ses je
doch nicht gelungen . 

Ein Leben mit Sozial
hilfe und ohne soziale 
Beziehungen kÖnne er nicht 
bewältigen. Hinzu ko1mne 
eine starke Alkoholabhän
gigkeit , dies führe immer 
wieder zum Abgleiten und 
zum Begehen neuer Straf
taten. 
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Durch die Klage tvill er 
erreichen , daß die nach 
dem StVollzG vorgeschrie
bene systematische Entlas
sungsvorbereitung dur ch 
die Anstalt geleistet 
wird, Arbeit, Unterkunft 
und Lebensunterhalt si
chergestellt werden und 
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eine soziale Betreuung 
solange stattfindet, wie 
er ihrer nach der Entlas
sung bedarf . 

Außerdem will er Aus
gleich in Geld für die 
Schäden, die der Vollzug 
während der Freiheitsent
ziehung verursacht hat. 

Dazu trägt er Beispie
l e vor, wie unqualifizier
te Arbeitsbeschäftigun
gen, die nicht seiner Aus
bildung entspr echen und 
seine Fertigkeiten redu
ziert haben ; Drogen- und 
homosexuelle Erfahrungen 
in der Anstalt; mehrere 
Gewaltdelikte und Erpres
sungen von Mitgefangenen 
ihm gegenüber; Zerstören 
seiner sozialen Beziehun
gen (Ehescheidung und Ent-
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nische Alterung). 

Das Bundesverfassungs
gericht läßt die Klage zu 
und beschließt, zur Klä
rung des Sachverhalts eine 
Beweisaufnahme vorzuneh
men. 

Zu dieser wird die 
langjährige Vollzugssozi
alarbeiterin Renate Reso 
vorgeladen . Als Zeugin 
vernommen bestätigt sie, 
daß ausweislieb der Akten 
sowie ihrer eigenen Erfah
rungen die Aussage des 
Klägers richtig seien. Er 
sei kein Einzelfall, son
dern 60 bis 80 Prozent 
aller Insassen kehrten im 
Laufe von fünf Jahren in 
die Anstalt zurück und 
seien an ähnlichen Pro
blemlagen gescheitert. 

r Bitte ~eima\ 
· .Schliessen\ · 

fremdung der Kinder) ; ho
he Unterhaltsschulden, die 
~o1ährend der Inhaftierung 
angewachsen sind und die 
er wegen dem geringen Ar
beitsentgel t nicht beglei
chen konnte . Er weist auch 
auf langfristige gesund
heitliche Schädigungen 
durch die Freiheitsentzie
hung hin (z . B. Schlafstö
rungen , starke Zigaretten
abhängigkeit, hoher Kaf
feekonsum , Obergewicht 
aufgrund von Be\<legungs
mangel , vor zeitige orga-
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Sie verweist auf ihre 
eigenen unzumutbaren Ar
beitsbedingungen im Voll
zug und auf ihre Nichtzu
ständigkeit für die Zeit 
nach der Entlassung . Es 
sei nur selten möglich, 
vor der Entlassung Arbeit 
und Unterkunft sicherzu
stellen . Dies alles sei 
Sache der Strafentlasse
nenhilfe . 

Der Zeuge Siegfried 
Sozi, Sozialarbeit er des 
örtlich zuständigen Sozi-
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alamtes, bestätigt eben
falls die Aus sagen des 
Klägers . Der Vollzug habe 
so starke entsozialisie
rende Wir kungen , daß die 
Strafentl assenenhilfedie
se Schäden gar nicht auf
arbeiten könne . Arbeit und 
Unterhalt zu vermi tteln 
sei in der heutigen Kri-
sensituation äußerst 
schwierig , die hohen 
Schulden seien nur in we
nigen Fällen abzubauen . 
Soziale Kontakte für 
Strafentlassene herzustel
len, sei bei diese r Per
sonengruppe nahezu hoff 
nungslos . Außerdem habe 
er als behördlicher Sozi
alarbeiter gar nicht die 
~öglichkeit, sich um all 
diese Fragen zu kümmern . 

Der ebenfalls geladene 
Be\<lährungshelfer Horst 
Hilfreich hat sich schr ift
lich für sein Fehlen ent
schuldigt , weil er andere 
Gerichts t ermin·e wahr zu
nehmen habe. Er bestätigt 
in seinem Brief die Aus
sagen des Klägers . 

Als Or gan der Justiz 
könne er sich im übr igen 
zu den angespr ochenen 
Überbelastungen nicht 
äußern. 

Der zuständige Senat 
des Bundesverfassungsge
ri chtes beschließt , nach 
diesen Aussagen auf die 
Heranziehungweiter er Zeu
gen und Sachver ständigen 
zu verzichten . 

Der ber ichterstat t ende 
Richter führt weiterhin 
aus, daß er aus der ein
schlägigen Fachliter atur 
entnommen habe, daß diese 
Probleme bereits seit meh
reren hundert Jahren so
\<lohl in Deutschland wie 
in allen anderen Ländern 
mit Gefängnissen bekannt 
und offenbar untrennbar 
mit dem Vollzug der Frei
he i tsstr afe verbunden 
sind . 



Allerdings gibt es neu
erdings vor allem in den 
Niederlanden und einigen 
skandinavischen Ländern 
sowie einigen Staaten der 
USA Tendenzen, tvegen die
sen Erfahrungen die Ver
hängung und Vollstreckung 
der Freiheitsstrafe mas
siv einzuschränken , al
ternative Strafmöglich
keiten zu entwickeln und 
die ambulante Straffälli
genhilfe auszubauen. 

Das Gericht zieht sich 
zur Beratung zurück, in 
der es sich zur Zeit noch 
befindet. 

\HE ES IST 

Es dürfte wohl klar 
se~n, daß diese fiktive 
Klage keine Aussicht auf 
Erfolg hat. Nur umdieAr
gumente und Positionen 
anschaulicher darstellen 
zu können, sind wie in 
diesem Scenario überhaupt 
in die Bet..reisaufnahme ein
getreten. Das Bundesver
fassungsgericht würde ei
ne solche Klage schon in 
der Zulässigkeitsprüfung 
abweisen. 

Dennoch: der Sachver
halt gibt die Situation 
richtig wieder, in der 
sich jährlich 100 000 
Strafentlassene 10 der 
Bundesrepublik befinden 
und auch die der beteilig
ten sozialen Dienste und 
ihrer Fachkräfte. Auch der 
Hinweis des Richters auf 
die Geschichte des Straf
vollzuges und auf die in
ternationale Entwicklung 
trifft zu. Dennoch kann 
der Klage nicht stattge
geben werden, sind Verän
derungen im Vollzug und 
in der Strafentlassenen
hilfe so jedenfalls nicht 
zu erzwingen. Wo liegt ein 
Ausweg aus diesem Dilemma? 

Resozialisierung von 
Straftätern bedeutet , die
sen ein Leben ohne Straf-
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taten zu ermöglichen. Vor
aussetzung dafür ist die 
Erfassung ihrer Lebens
welt und Problemlagen, um 
auf dieser Grundlage zu
sammen mit ihnen die not
wendigen Veränderungen 
vorzunehmen, damit erneute 
Straffälligkeit vermieden 
werden kann. 

Die Lebenswelt derje
nigen, die zur Freiheits
strafe ohne Bewährung ver
urteilt werden, ist re
gelmäßig durch Unter
schichtszugehörigkeit und 
sozio-ökonomische Benach
teiligungen gekennzeich
net. 

Abgebrochene Schul- und 
Berufsausbildung, Heimun
terbringung, Arbeitslosig
keit, hohe Verschuldung, 
Drogen- oder Alkoholab
hängigkeit, Kontaktschwie
rigkeiten sind nur einige 
Beispiele für solche Be
nachteiligungen, die der 
überwiegende Teil der heu
tigen Insassen der Straf
anstalten erfahren hat. 

Diese Deprivationen 
werden während der Inhaf
tierung regelmäßig ver
stärke, darüber können die 
wenigen Vorzeige-Behand
lungs-Programme nicht 
him..regtäuschen. Sie kön
nen auch grundsätzlich in 
Unfreiheit nicht behoben 
t..rerden, tveil sie begründet 
sind in den Lebenssitua
tionen draußen und nur 
dort veränderbar sind. 
Durch die Schäden des 
Vollzuges kommen weitere 
Benachteiligungen hinzu -
der Vollzug erreicht das 
Gegenteil von dem, \..ras 
sein gesetzlicher Auftrag 
ist. 

\HE ES SEIN KÖNNTE 

Der Austveg aus diesem 
Dilemma kann deshalb nur 
in einer kriminalpoliti
schen lvende liegen. Abbau 
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von Inhaftierung und Aus
bau der ambulanten Straf
fälligenruHe muß die Ziel
setzung sein. Damit wird 
sowohl eine Verbesserung 
der katastrophalen Zustän
de in den Anstalten er
reicht wie die Chance der 
Verbesserung der Lebens
umstände und damit der Re
sozialisierung überhaupt 
erst eröffnet. 

Diesbedeutet - wie al
le internationalen Erfah
rungen zeigen - kein er
höhtes Sicherheitsrisiko 
für die Bürger, keinen 
Anstieg der Kriminalitäts
rate, aber einen dem mo
dernen Rechts- und Sozial
staat angemessenen Umgang 
mit Straftätern und zudem 
eine immense Kostenerspar
nis. Glaubwürdigkeit ge
genüber den betroffenen 
Tätern und ihrem sozialen 
Umfeld würde zurückgewon
nen werden, besonders auch 
gegenüber den sozialen 
Berufen und allen anderen 
in diesem Bereich enga
gierten Bürgern. 

Ausbau der ambulanten 
Straffälligenhilfe bedeu
tet Resozialisierung der 
Sozialarbeit. Die sozialen 
Dienste der Justiz und der 
Strafentlassenenhilfe ar
beiten bis auf t..renige Aus
nahmen zur Zeit unter Vor
aussetzungen, die durch
aus mit den benachteili
genden Lebensbedingungen 
der Betroffenen verglichen 
werden können. 

Der Auftrag der Reso
zialisierung ist unter 
diesen - den Inhalten und 
Methoden der Sozialarbeit 
widersprechenden - Bedin
gungen prinzipiell nicht 
zu erfüllen. Verfahrens
fragen, institutionelle 
Barrieren, ~acht- und Hie
rarchieinteressen gehen 
vor. 

Die Tätigkeit der am
bulanten Straffälligen-

'DER LICHTBLICK I 



hilfe beginnt bereits im 
V0rfeld . Mit Angeboten von 
Stadtteilarbeit und street 
-t..rork ist zu versuchen, 
für Kinder und Jugendli
che in benachteiligenden 
Lebenssituationen solche 
Angebote zu entt..rickeln, 
daß sie ohne Straffällig
werden versuchen können, 

I N GIJATEto'ALA 
wütet derzeit eine völkermörderi
sche Regierungsoffensive gegen 
das eigene Volk. 

Breitangelegte Massaker und 
vö I II ge Zerstörung · von Dörfern 
und Ernten haben Über 1 MII I Ion 
Indianer zur Flucht veranlaßt. 

w't r kÖnnen he I fen I 
Infostelle Guatemala e.V 
Malstr. 29, 8000 MÜnchen 

Spenden: 
PschKto 208159-802 

in dieser Gesellschaft 
mehr Selbstverwirklichung 
und Stabilisierung zu fin
den. 

Die ambulante Straf
fälligenhilfe ist beim 
Erstkontakt mit der Poli
zei zu benachrichtigen 
und im Verfahren zu be
teiligen. Sie kann so ver
suchen, jede weitere Stu
fe der Eskalation des Ver
fahrens zu verhindern, 
also die Untersuchungs
haft, die Anklageerhebung, 
die Verurteilung, die 
Strafhaft, die vollständige 
Vollstreckung. Sie gewährt 
Rechtsschutz, hilft bei der 
Sicherstellung von Unter
kunft, Arbeit, Lebensun
terhalt und unterhält da
zu eigene Angebote wie 
\.Johnraum und Arbeitsbe
triebe. Sie hilft bei der 
Regulierung der Schulden, 
eröffnet Kontakt- und 
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Freizeitmöglichkeiten, 
vermittelt in Drogen- und 
Alkoholtherapie, bietet 
umfassende Beratung und 
Betreuung bei allen psy
chosozialen Problemen an. 

Sie isoliert nicht die 
Betroffenen, sondern ver
sucht, sie zu solidari
schem Handeln zu befähi-

gen und bezieht auch das 
soziale Umfeld in diesen 
Prozeß ein. 

Für die Betroffenen 
stellt sie ein Angebot 
ohne Kontrolle und Sank
tion dar, für die Rich
ter eine Alternative zur 
Inhaftierung im Sinne von 
sozialen Trainingskursen 
(Erziehungskursen) für Er
wachsene. Sie ist nicht 
eingegrenzt auf Zuarbei
tungsfunktionen für die 
Justiz oder auf künstli
che zeitliche Befristun
gen, sondern orientiert 
sich allein an den Pro
blemlagen der Betroffenen 
und deren Bedürfnissen. 

UND WO DAS SCHON KLAPPT 

Daß dieses keine Utopie 
ist, zeigt die Arbeit ei
ner Reihe von Anlauf- und 
Beratungsstellen für Straf
entlassene in der Bundes-
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republik, die des Allge
meinen Reclassierungsver
eins in Holland s6wie die 
der ambulanten Straffälli
genhilfe in den skandina
vischen Ländern und eini
gen Staaten der USA . Sie 
sind konzeptionell wei
terzuentwickeln, unter
einander und flächendek
kend zu vernetzen, struk
turell und personell so 
auszubauen, daß erstmals 
unter angemessenen Bedin
gungen der Auf trag der Re
sozialisierung durch So
zialarbeit unter realen 
gesellschaftlichen Bedin
gungen angenommen und er
füllt werden kann. 

Resozialisierung heißt 
in diesem Sinne Verortung 
und Zurückführung von ge
sellschaftlichen Proble
men in die verursachenden 
Strukturen und Zusa~en
hänge. Nicht Abschieben 
und Ausgrenzen ist Inhalt 
von Resozialisierung, son
dern Verantwortlichmachen 
und Einbeziehung der ge
sellschaftlichen Kräfte, 
ohne die Integration und 
Rehabilitation nicht 
stattfinden kann. 

Nur so kann Sozialar
beit als Teil dieser Ge
sellschaft versuchen, im 
sozialen Umfeld, im Stadt
teil Ausgrenzung zu redu
zieren oder zu vermeiden. 
Erst wenn die Arbeitstei
lung zwischen den Verur
sachern und den Helfern 
aufgegeben wirdt der Auf
trag der Resozialisierung 
mit neuem Inhalt gefüllt 
wird, ergeben sich reale 
Chancen für die Ausgeson
derten und Deklassierten. 

(Mit freundlicher Geneh
migung des BELTZ-Verlages 
entnommen aus Heft 6/1982 
des "SOZIALMAGA ZINS") 

ENDE 



DIE VORLETZTE 

Rosemary Rogers 

DIE SL.'iNLICHE 

Schweizer Verlagshaus AG. 
Zürich 

Durch ein Zufall - der 
allerdings eine andere 
Frau das Leben kostet -
entkommt die blutjunge 
Marisa der Guillotine. Vor 
den ~.ri ldge~.rordenen Revo
lutionären flieht sie aus 
Paris nach Spanien, tvo sie 
in einem Kloster eine 
Zeitlang Ruhe und Gebor
genheit findet . Aber 
nicht f~r lange : Vor ei
nem für sie bestimmten 
Ehemann flüchtet sie mit 
Zigeunern nach Sevilla. 
Dort lernt sie vieles, 
was einer schönen Frau in 
unruhiger Zeit nur nützen 
kann. Sie lernt das Spiel 
von Leben, Liebe und Tod. 
Der Einsatz ist hoch, doch 
Marisa hat Glück ; sie ge
winnt . Ihr Weg führt di
rekt nach Halmaison, wo 
Napoleon, zuerst noch als 
I. Konsul, Hof hält. Sie 
erlebt den Glanz eines 
großen Mannes und einer 
großen Zeit, aber tvieder 
wird es nichts mit Ruhe 
und Sicherheit . Das Schick
sal verschlägt sie nach 
England, und ohne es zu 
wollen, wird sie zur Ma
rionette in einem verwik
kel ten Intrigenspiel, wird 
verschleppt und landet so
gar in einem türkischen 
Harem. Von da führt sie 

ihr Weg in die Südstaaten 
des jungen Amerika, in 
ein junges, wildes und 
gefährliches Land, in dem 
nur der Starke eine Chance 
bekommt . Auch hier heißt 
das Spiel Leben - Liebe 
Tod. 

Auch in ihrem neuen 
Roman versteht es Rosema
ry Rogers, den Leser in 
eine Welt voller Spannung 
und Abenteuer zu entführen 
und dabei gleichzeitig den 
Blick auf das faszinieren
de und turbulente Zeital
ter Napoleons zu öffnen. 

-lop-

ANEKDOTISCHES LESE-VER
GNÜGEN ÜBER WUNDERÄRZTE, 
ÄRZTEWUNDER UND tWNDERLI
CRE PATIENTEN 

Ein Dankeschön-Buch 

Schweizer Verlagshaus AG. 
Zürich 

Das neueste Bändchen 
der "Dank~schön-Reihe 
ist diesmal den Ärzten, 
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den "Halbgöttern in Weiß" , 
gewidmet . Endlich einmal 
werden keine abgedrosche
nen Ärzteanekdoten und 
-witze zum besten gegeben, 
im Gegenteil: hier wi r d 
der Leser auf einen amü
santen Ausflug in die Ge
schichte von Krankheit und 
Gesundheit entführt. Man 
kann über die Wunderdok
toren und Scharlatane, 
über die Knochenflicker 
und Königsheiler staunen, 
lächeln oder lachen, nur 
eines kann man nicht: sich 
langtveilen. 

Daphne du Maurier 

"DIE PARASITEN" 

Scherz Verlag, 
Bern, München 

- lop-

An jenem Tag, da Char
les Wyndham nicht mehr be
reit ist, weiterhin Tole
ranz zu üben, und ein 
Machtwort spricht , ist 
für vier Menschen, deren 
Schicksal eng miteinander 
verbunden ist, die Stunde 
der Wahrheit gekommen. Die 
Vergangenheit wird wieder 
lebendig .. . 

Ein glänzender, intel
ligent unterhaltender Ro
man, in dem menschliche 
Verhaltensweisen scharf
sinnig beobachtet und un
bestechlich geschildert 
werden und der dennoch der 
Phantasie des Lesers al 
len Raum läßt. 

- lop-
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A N N ~~ACHT MAN IN DEN EINZELNEN HAU
SERN TEGELS ENDLICH AUF UND BILDET FUNK
TIONIERENDE INSASSENVERTRETUNGEN? 

W I E LANGE WILL MAN DEN JETZIGEN ZU
STAND NOCH BELASSEN, INDEM MAN DEN KOPF 
IM SAND VERGRABT? 

W A R U M JAMMERT IHR NUR OBER DEN MIE
SEN VOLLZUG, WENN IHR NICHT EINMAL GE
WILLT SE I D, DAGEGEN ETWAS ZU UNTERNEHMEN? 

W E S H A L B NEHMT IHR EUCH KEIN BE I
SPIEL AN DEN HAUSERN I UND III-E? 

A C H T ENDLICH AUF! WAHLT INSASSEN
RTRETER! BALD! BESSER: NOCH H E U T E! 
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